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69. Jahrgang 

Glied.
Nr. 

2128 

215 

221 

223 

2251 

232 
75 

45 

91 

Hinweis: 

Datum 

25. 3 . 2015 

2 5 . 3 . 2 0 1 5  
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2 0 . 3 . 2 0 1 5  

25. 3. 2 0 1 5  

2 3 . 1 . 2015 

2 5 . 3 . 2 0 1 5  

2 5 . 3 . 2 0 1 5  

25. 3. 2015 
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Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2015 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2015) 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das folgende Ge
setz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2015 
(N achtragshaushaltsgesetz 2015) 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2 0 1 5  
(Haushaltsgesetz 2015) vom 1 8 .  Dezember 2 0 14 (GV 
NRW. S. 929) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Zahl ,, 64 285 2 5 1  300"  durch die Zahl 
, ,64 286 751 300"  ersetzt. 

2. Der dem Haushaltsgesetz 2 0 1 5  beigefügte Gesamt
plan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht 
und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt. 

3. Der dem Haushaltsgesetz 2 0 1 5  beigefügte Haushalts
plan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefüg
ten Nachtrags geändert. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015  in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2 0 1 5  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 
zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L.S.) Sylvia L ö h r m a n n  

Der Finanzminister 
zugleich für 

den Minister für Arbeit, Integration und Soziales 
und die Ministerin 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

Dr. N orbert W a l  t e r - B o r  j a n s  

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den Minister 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Garrelt D u i n 

Der Justizminister 
zugleich für den 

Minister für Inneres und Kommunales 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e 1 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 
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Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

für das Haushaltsjahr 

2015 

Gesamtplan 

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO) 

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) 

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) 

2 9 9  

Anlage zum 

Haushaltsgesetz 
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Haushaltsübersicht 

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben VerpfIich- Ausgaben 

tungsermäch-
tigungen 

2015 2014* 2015 2015 2014* 
(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) 

01 Landtag 195,2 336,6 126 171,6 6 000,2 123 604,6 

02 Ministerpräsidentin 862,5 802,5 121 398,0 18 510,0 120 469,7 

03 Ministerium für Inneres und Kommunales 189 831,2 310 341,3 5 338 529,6 374 815,5 5 066 284,6 

04 Justizministerium 1 199 239,0 1 199 141,5 3 882 344,9 596 276,4 3 796 955,0 

05 Ministerium für Schule und Weiterbildung 264 874,3 195 001,1 16 211 916,4 262 809,4 15 605 848,5 

06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 1 239 984,8 1 105 189,8 7 802 262,3 717 700,0 7 917 316,0 
Forschung 

07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 109 937,3 166 832,7 3 023 545,4 113 389,1 2 907 229,3 
und Sport 

09 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 1 872 608,1 1 837 855,4 3 137 299,2 1 611 311,6 3 033 201,5 
und Verkehr 

10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 385 642,8 262 230,2 945 676,6 823 121,3 926 118,3 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 3 012 818,6 2 750 487,8 3 922 881,5 229 756,1 3 593 647,5 

12 Finanzministerium 749 035,5 741 464,4 2 108 242,3 46 828,0 2 053 338,2 

13 Landesrechnungshof 163,7 417,9 41 257,1 40 515,9 

14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, 266 305,8 259 017,3 765 898,2 303 698,6 760 785,2 
Mittelstand und Handwerk 

15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 235 833,4 224 347,7 1 028 542,0 189 255,6 993 258,5 
und Alter 

20 Allgemeine Finanzverwaltung 54 759 419,1 53 496 989,3 15 830 786,2 200 382,0 15 611 882,7 

Zusammen 64 286 751,3 62 550 455,5 64 286 751,3 5 493 853,8 62 550 455,5 

* Stand: Nachtragshaushalt 2014 einschI. Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2014 = Vorjahresvergleichszahl. 

Hinweis: 

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden. 
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT 

I. HAUSHALTSVOLUMEN 

11. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

111. 

1. 

2. 

3. 

Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, 
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren 
und haushaltstechnische Verrechnungen) 

Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, 
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren 
und haushaltstechnische Verrechnungen) 

Finanzierungssaldo 

ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren 

9. Finanzierungssaldo 

IV. NACHRICHTLICH 
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

Kreditermächtigung (brutto) 

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

vom Kreditmarkt (brutto) 

Zusammen 

11. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

am Kreditmarkt 

Zusammen 

111. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

am Kreditmarkt 

Zusammen 

(Mio EUR ) 

64.286,8 

63.747,2 

62.200,5 

-1.546,7 

20.581,8 

18.498,8 

2.083,0 

537,0 

0,7 

-1.546,7 

2.083,0 

18.498,8 

20.581,8 

(Mio EUR ) 

20.581,8 

20.581,8 

151,6 

18.498,8 

18.650,4 

-151,6 

2.083,0 

1.931,4 

- GV. NRW. 2015  S. 298  
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2128 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Krankenhaus

gestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 1 1. Dezember 2007 (Gv. NRW. 
S. 702 ,  ber. 2008 S. 157) ,  das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 14.  Februar 2012 (Gv. NRW. S. 97) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 7 wird wie folgt gefasst: 
, , §  7 Transparenz und Qualitätssicherung" .  

b )  Die Angabe z u  § 8 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 8 Patientenorientierte Zusammenarbeit" . 

c) Die Angabe zu § 28 wird wie folgt gefasst: 
, , §  28 Widerruf und Rücknahme der Bewilli
gung, Rückforderung von Fördermitteln" .  

d)  Nach der Angabe zu § 34 werden die folgenden 
Angaben eingefügt: 
,, § 34a Ordnungswidrigkeiten 

§ 34b Haftpflichtversicherung" .  

e )  Die Angabe z u  § 38  wird wie folgt gefasst: 
, , §  38 Inkrafttreten ' .' 

2. § 1 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

, , (4) Mit der Aufnahme in den Krankenhausplan ist 
das Krankenhaus verpflichtet, im Rahmen seiner Ver
sorgungsmöglichkeiten in den zugelassenen Weiter
lüldungsstätten .Stellen für die Weiterbildung von 
Arztinnen und Arzten sowie für die Weiterbildung 
der in § 1 Absatz 1 Satz 1 Psychotherapeutengesetz 
vom 16 .  Juni 1998 (BGBl. I S. 1 3 1 1) ,  das zuletzt 
durch Artikel 34a des Gesetzes vom 6. Dezember 
2 0 1 1  (BGBl. I S. 25 15) geändert worden ist, genann
ten Berufe der heilkundlichen Psychotherapie bereit 
zu stellen und an der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Gesundheitsberufe mitzuwirken." 

3. Dem § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,, (3) Das Krankenhaus wirkt, soweit möglich, auf ein 
Angebot nach § 13 Absatz 2 des Schwangerschafts
konfliktgesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398) ,  
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28 .  Au
gust 2013 (BGBl. I S .  3458) geändert worden ist, hin." 

4. § 3 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 3 
Pflege und Betreuung der Patientinnen 

und Patienten 

(1) Pflege, Betreuung und Behandlung sowie die ge
samten Betriebsabläufe des Krankenhauses sind der 
Würde der Patientinnen und Patienten sowie ihren 
Bedürfnissen nach Schonung, Ruhe und einer akti
vierenden Genesung anzupassen und angemessen zu 
gestalten. Dabei tragen die Krankenhäuser insbeson
dere auch weltanschaulichen, soziokulturellen und 
religiösen Unterschieden sowie den verschiedenen 
Bedürfnissen von Männern und Frauen Rechnung. 

(2) Die Krankenhäuser berücksichtigen die besonde
ren Belange behinderter, hochbetagter und dementer 
Patientinnen und Patienten mit ihrem Bedürfnis 
nach Fortführung eines selbstbestimmten Lebens und 
entwickeln entsprechende Behandlungskonzepte. 

(3) Die Würde sterbender Patientinnen und Patien
ten ist besonders zu beachten und über den Tod hin
aus zu wahren. Hinterbliebene sollen angemessen 
Abschied nehmen können." 

5 .  § 5 Abs. 2 Satz 2 KHGG NRW wird durch die folgen
den Sätze ersetzt: 

"Der soziale Dienst hat die Aufgabe, die Patientin
nen und Patienten in sozialen Fragen zu beraten und 
Hilfen nach den Sozialgesetzbüchern zu vermitteln. 
§ 39 Absatz 1 Sätze 4 bis 6 des Fünften Buches Sozi
algesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung -
bleiben unberührt." 

5a. § 6 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 
Krankenhaushygiene 

(1)  Die Krankenhäuser treffen entsprechend dem je
weiligen Stand der medizinischen Wissenschaft alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Erkennung, Verhü
tung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen. 
Soweit entsprechende Richtlinien und Empfehlun
gen der Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention (KRINKO) und der Kommissi
on Antiinfektiva, Resistenz und Therapie (ART) beim 
Robert Koch-Institut vorliegen, wird die Einhaltung 
des Standes der medizinischen Wissenschaft auf dem 
Gebiet der Hygiene vermutet, wenn die veröffent
lichten Fassungen beachtet werden. 

(2) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 

1. Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Be
kämpfung von Krankenhausinfektionen, 

2. die Zusammensetzung und Aufgaben von Bera
tungs- und Kontrollstrukturen, 

3 .  Beschäftigung, Tätigkeitsfelder, Fort- und Weiter
bildung von Hygienebeauftragten und Hygiene
fachkräften sowie 

4. die Erfassung von Krankenhausinfektionen, Be
richts- und Veröffentlichungspflichten im Einzel
nen zu regeln." 

6. § 7 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 7 
Transparenz und Qualitätssicherung 

(1)  Der Landesausschuss nach § 15 (Landesaus
schuss) schlägt bei Bedarf unter Beachtung der bun
desrechtlichen Bestimmungen auch über diese hin
aus Qualitätsmerkmale und -indikatoren vor, über 
die ein Krankenhaus die Öffentlichkeit so zu unter
richten hat, dass Patientinnen und Patienten eine 
Abschätzung des krankenhaus spezifischen Quali
tätsniveaus möglich wird. Der Landesausschuss un
terbreitet Vorschläge über Verfahren und Form derar
tiger Veröffentlichungen. Diese Vorschläge können 
durch dreiseitige Vereinbarungen der Krankenhaus
gesellschaft Nordrhein Westfalen, der Krankenkas
sen und der Ärztekammern umgesetzt werden. 

(2) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Qualitätsmerkmale und 
-indikatoren im Sinne des Absatzes 1 zu bestimmen, 
soweit Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 3 nicht bis 
zum 30.  Juni 2015  zustande kommen. 

(3) Der Krankenhausträger stellt folgende Informa
tionen bereit: 

1. die nach den Absätzen 1 und 2 erforderlichen In
formationen, 

2. einschlägige Informationen, die den jeweiligen 
Patientinnen und Patienten helfen, eine sachkun
dige Entscheidung zu treffen, auch in Bezug auf 
Behandlungsoptionen, Verfügbarkeit, Qualität 
und Sicherheit der erbrachten Gesundheitsver
sorgung, und 

3. eindeutige Rechnungen und klare Preisinformati
onen sowie Informationen über seinen Zulas
sungs- oder Registrierungsstatus, seinen Versiche
rungsschutz oder andere Formen des persönlichen 
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oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Be
rufshaftpflicht." 

7. § 8 wird wie folgt geändert : 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 8 
Patientenorientierte Zusammenarbeit '.' 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die Krankenhäuser sind entsprechend ihrer 
Aufgabenstellung nach dem Bescheid nach 
§ 16 zur Zusammenarbeit untereinander .und 
mit den niedergelassenen Arztinnen und Arz
ten, niedergelassenen Psychologischen Psy
chotherapeutinnen und Psychologischen Psy
chotherapeuten sowie Kinder- und Jugendli
chenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, dem öffent
lichen Gesundheitsdienst, dem Rettungs
dienst, den für die Bewältigung von Groß
schadensereignissen zuständigen Behörden, 
den sonstigen Einrichtungen des Gesund
heits- und Sozialwesens, den Selbsthilfeor
ganisationen und den Krankenkassen ver
pflichtet." 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Dazu zählt insbesondere eine patientenori
entierte regionale Abstimmung der Leis
tungsstrukturen." 

8. In § 1 1  Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz ein
gefügt: 

"Die zuständige Aufsichtsbehärde kann bei einem 
Verstoß gegen die in Satz 1 genannten Vorschriften 
oder gegen eine auf Grund dieser Vorschriften erlas
sene Anordnung die erforderlichen Maßnahmen tref
fen." 

9. Dem § 12 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Dasselbe gilt für Änderungsmitteilungen." 

10 .  § 1 5  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 7 wird ein Komma angefügt. 

b) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 ange
fügt: 

,, 8 .  soweit Einrichtungen betroffen sind, in denen 
Patientinnen und Patienten behandelt werden, 
bei denen Psychotherapie angezeigt ist, ein von 
der Kammer für Psychologische Psychotherapeu
ten und Kinder- und Jugendlichenpsychothera
peuten Nordrhein-Westfalen (Psychotherapeuten
kammer NRW) '.' 

c) Nach den Wörtern "benanntes Mitglied" wird ein 
Komma und folgende Nummer 9 angefügt: 

,, 9 .  die oder der Beauftragte der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Patientinnen und Pati
enten'.' 

1 1. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 
und 4 eingefügt: 

,,(3) Die Gesamtzahl der im Soll anerkannten 
Planbetten gemäß Absatz 1 Nummer 6 ist inner
halb von 24 Monaten nach Bekanntgabe des Be
scheides nach Absatz 1 Satz 1 umzusetzen. Sind 
für die Umsetzung der im Soll anerkannten Plan
betten gemäß Absatz 1 Nummer 6 Baurnaßnah
men erforderlich, beginnt dieser Zeitraum erst 
mit Abschluss der Baurnaßnahmen. Ist die Umset
zung nach Ablauf dieses Zeitraumes nicht oder 
nicht vollständig erfolgt, kann die zuständige Be
hörde den Bescheid nach Absatz 1 Satz 1 ganz 
oder teilweise aufheben. In begründeten Fällen 
kann die zuständige Behörde auf Antrag des 
Krankenhausträgers die in Satz 1 genannte Um
setzungsfrist verlängern. 

(4) Ein Wechsel in der Trägerschaft des Kranken
hauses ist der zuständigen Behörde anzuzeigen." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und die 
Wörter "Widerspruch und Anfechtungsklage" 
werden durch das Wort "Rechtsbehelfe" ersetzt. 

1 2 .  § 2 1  wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

, ,(5) Die Pauschalmittel sind für nach dem 29 .  
Dezember 2007 begonnene Investitionsmaßnah
men zu verwenden. Sie können auch für die Fi
nanzierung von Krediten für diese Maßnahmen 
verwendet werden." 

b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

, ,(8) Die Krankenhausträger haben durch geson
derte Wirtschaftsprüfungstestate nachzuweisen, 
dass die Fördermittel zum Stichtag 31 .  Dezember 
eines jeden Jahres für förderungs fähige Maßnah
men gemäß § 18 Absatz 1 verwendet worden sind. 
In den Testaten müssen 

1. die Höhe der verwendeten Baupauschalen ge
mäß § 18 Absatz 1 Nummer 1 und die jeweili
gen Maßnahmen, für die sie verwendet wurden, 

2. Abtretungen gemäß § 20 Satz 1 und Mittelwei
tergaben gemäß Absatz 10 von dem und an das 
Krankenhaus und 

3. die zum Stichtag noch nicht verwendeten För-
dermittel gemäß § 1 8  Absatz 1 und § 23 

bezeichnet sein. Die Testate sind der zuständigen 
Behörde jeweils bis zum Ende des auf den Prü
fungszeitraum folgenden Kalenderjahres vorzule
gen. Die zuständige Behörde ist berechtigt, die 
den Testaten zugrunde liegenden Angaben bei 
Nichterteilung oder eingeschränkter Erteilung 
des Testats zu überprüfen. Der Krankenhausträ
ger hat Einsicht in die dazu erforderlichen Unter
lagen zu gewähren." 

c) In Absatz 9 Satz 2 wird die Angabe ,,30"  durch 
die Angabe , ,50"  ersetzt. 

d) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 

, , (10) Ausgezahlte Baupauschalen dürfen unter 
den in § 20 genannten Voraussetzungen weiterge
geben werden." 

13 . § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Vermietungen von Räumen und Ausstattun
gen eines Plankrankenhauses bedürfen der Er
laubnis der zuständigen Behörde. Für die Vermie
tung geförderter Räume und Ausstattungen ist ein 
wirtschaftlich angemessener Mietzins zu erheben 
und dem Pauschalkonto gemäß § 2 1  Absatz 7 
Satz 2 zuzuführen. Die Erlaubnis ist auf Antrag 
zu erteilen, wenn der Krankenhausbetrieb durch 
die Vermietung nicht beeinträchtigt und Satz 2 
beachtet wird." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

, , (3) Soweit Krankenhäuser für angernietete 
Räumlichkeiten nach bisherigem Recht Förde
rung erhalten haben, wird für Mietkosten, die 
durch die Baupauschale nicht gedeckt sind, eine 
zusätzliche Förderung in Höhe der Differenz zwi
schen Baupauschale und Mietkosten gewährt." 

14 .  § 23 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 23 
Besondere Beträge 

(1 )  Ein besonderer Betrag kann auf Antrag für Zwe
cke des § 1 8  Absatz 1 festgesetzt werden, wenn und 
soweit 

1. dies zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des 
Krankenhauses unter Berücksichtigung seiner im 
Krankenhausplan bestimmten Aufgaben oder zur 
Sicherstellung der stationären Versorgung auf 
Grund krankenhausplanerischer Vorgaben unab
weisbar ist und 

2. eine Vorfinanzierung unzumutbar wäre. 
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Eine Festsetzung ist ausgeschlossen, soweit der 
Krankenhausträger die ihm bislang zur Verfügung 
gestellten Pauschalmittel gemäß § 1 8  Absatz 1 unter 
Missachtung der Grundsätze von Sparsamkeit, Wirt
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit verbraucht hat. 

(2) Für die Beschaffung von Medizinprodukten gilt 
Absatz 1 nur, wenn nachgewiesen wird, dass die Kos
ten nicht durch Einnahmen aus anteiligen Abschrei
bungsbeträgen aus den Gebühren der das Medizin
produkt nutzenden liquidationsberechtigten 
Arztinnen und Arzte für gesondert berechenbare sta
tionäre und ambulante Leistungen gedeckt werden 
können." 

15 .  § 28 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 28 

Widerruf und Rücknahme der Bewilligung, 
Rückforderung von Fördermitteln 

(1)  Für die Rücknahme und den Widerruf von Bewil
ligungsbescheiden und die Rückforderung von För
dermitteln gelten die Bestimmungen des Verwal
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen vom 12.  November 1999 (Gv. NRW. S. 602), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Okto
ber 2013 (Gv. NRW. S. 566) geändert worden ist, so
weit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Bewilligungsbescheid kann mit Wirkung für 
die Vergangenheit ganz oder teilweise zurückgenom
men oder widerrufen werden, wenn das Kranken
haus ohne Zustimmung der zuständigen Behörde von 
den Feststellungen nach § 16 abweicht oder seine 
Aufgaben nach den Feststellungen im Bescheid nach 
§ 16 ganz oder zum Teil nicht oder nicht mehr erfüllt. 
Von einer Rücknahme oder einem Widerruf kann ins
besondere bei einem Trägerwechsel abgesehen wer
den, wenn nachgewiesen wird, dass 

1. alle noch nicht verwendeten Fördermittel und ge
förderten Gegenstände des Anlagevermögens, so
weit diese noch nicht abgeschrieben sind, vom 
bisherigen auf den neuen Krankenhausträger 
übertragen worden sind und 

2. der neue Krankenhausträger durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde 
alle Verpflichtungen und Nebenbestimmungen aus 
den bisherigen Bewilligungsbescheiden aner
kennt. 

(3) Werden nach diesem Gesetz geförderte Investiti
onsmaßnahmen zu Zwecken außerhalb der stationä
ren Krankenhausversorgung umgewidmet oder stellt 
das Krankenhaus seinen Betrieb ein, sollen die Be
willigungen der Fördermittel im Umfang der Um
widmung oder Betriebseinstellung zurückgenommen 
oder widerrufen werden. § 22 bleibt hiervon unbe
rührt. Von einer Rücknahme oder einem Widerruf soll 
abgesehen werden, wenn die Betriebseinstellung im 
krankenhausplanerischen Interesse liegt; von einer 
Rücknahme oder einem Widerruf kann abgesehen 
werden, wenn die geförderte Investitionsmaßnahme 
aufgrund von Umstrukturierungsprozessen oder ei
nem Bedarfsrückgang nicht mehr zur Erfüllung des 
Versorgungsauftrages des Krankenhauses benötigt 
wird. 

(4) Gehen die mit Fördermitteln errichteten oder be
schafften Anlagegüter kraft Gesetzes in das Eigen
tum eines Dritten über, ist auch dieser oder sein 
Rechtsnachfolger zur Erstattung der Fördermittel 
verpflichtet, wenn eine Rückforderung gemäß Ab
satz 1 bis 3 geltend gemacht wird." 

16 .  § 3 1  wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird nach dem Wort "Verwal
tungsdienstes" das Wort "gleichrangig" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort "ist" 
die Wörter "und auch nicht durch anderweitige 
vertragliche Anreize in der Unabhängigkeit der 
medizinischen Entscheidungen beeinträchtigt 
wird" eingefügt. 

c) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

,,(3) Das Krankenhaus ist nach ärztlich über
schaub aren Verantwortungsbereichen und medizi
nischen Gesichtspunkten nach den Vorgaben der 
Feststellungen des Krankenhausplans in Abtei
lungen gegliedert. 

(4) Der Krankenhausträger trägt die Verantwor
tung für eine ordnungsgemäße ärztliche, pflegeri
sche, technische und verwaltungsmäßige Organi
sation des Krankenhauses." 

17. § 33 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die Regelungen des § 2 Absatz 3 und des § 31 Ab
satz 1 gelten nicht für Krankenhäuser, die von Reli
gionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten 
oder ihnen zuzuordnenden Einrichtungen betrieben 
werden." 

18 .  Nach § 34 werden die folgenden §§ 34a und 34b ein
gefügt: 

,,§34a 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt, wer 

1. vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift der 
auf Grund des § 34 Satz 2 erlassenen Rechtsver
ordnung oder auf Grund dieser Rechtsverordnung 
ergangenen Anordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tat
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
oder 

2. vorsätzlich oder fahrlässig der Verpflichtung ge-
mäß § 2 1  Absatz 7 zuwiderhandelt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Satz 1 
Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro 
und im Fall des Satz 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße 
bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 

§ 34b 
Haftpflichtversicherung 

(1) Der Krankenhausträger bedarf einer Haftpflicht
versicherung, einer Garantie oder einer ähnlichen 
Regelung, die im Hinblick auf ihren Zweck gleich
wertig oder im Wesentlichen vergleichbar und nach 
Art und Umfang dem Risiko angemessen ist. Das Be
stehen einer solchen Regelung ist der zuständigen 
Behörde auf Verlangen nachzuweisen. 

(2) Zur Erfüllung der Verpflichtung in Absatz 1 ist 
nur derjenige Krankenhausträger, der die Behand
lung gemäß § 630a Absatz 1 des Bürgerlichen Ge
setzbuches zusagt, verpflichtet." 

19 . § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

, ,(1) Auf die Ausbildungsstätten nach § 2 Num
mer la KHG sind die Vorschriften des Abschnitts 
II und § 35 entsprechend anzuwenden." 

b) In Absatz 2 wird das Wort "und" durch ein Kom
ma ersetzt und nach der Angabe ,,§ 1 1 "  die Anga
be "und § 3 1a" eingefügt. 

20 .  Dem § 37 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Abweichend von Absatz 2 gilt dieses Gesetz für 
eingesparte Fördermittel aus Festbetragsförderungen 
gemäß § 24 Absatz 2 KHG NRW, soweit sie dem Kon
to der Baupauschale als gesonderte Position zuge
führt werden." 

2 1. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort "Berichtspflicht" gestrichen. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 
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Düsseldorf, den 25 .  März 2015  

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

(L. S.) Sylvia L ö h r  m a n  n 

215 

Der Finanzminister 
zugleich für 

den Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. N orbert W a l  t e r - B o r  j a n s  

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r  

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- GV NRW 2015  S. 302 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW 

Artikel 1 

Das Rettungsgesetz NRW vom 24.  November 1992 (GV 
NRW S. 458) ,  das zuletzt durch Gesetz vom 18 .  Dezem
ber 2012  (GV NRW S. 67 0) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 2 wird wie folgt gefasst: 

, , §  2 Rettungsdienst'.' 

b) Nach der Angabe zu § 2 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

, , §  2a Wirtschaftlichkeitsgebot' .' 

c) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst: 

,, § 3 Rettungsmittel'.' 

d) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst: 

,, § 4 Besetzung von Rettungsmitteln' .' 

e) Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,, § 5a Belange behinderter Menschen'.' 

f) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,, § 7 a Dokumentation, Datenschutz, Qualitäts
management ': 

g) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst: 

,, § 8 Leitstelle - Nachweis über freie Behand-
1 ungska pazi täten ' .' 

h) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst: 

, , §  13 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisatio
nen und anderer Leistungserbringer' .' 

i) Die Angaben zu §§ 14 und 15 werden durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

" § 14 Beteiligung der Krankenkassen bei der 
Festsetzung von Benutzungsentgelten, Kosten' .' 

j) Die Angaben zu §§ 16 und 17 werden durch die 
folgenden Angaben ersetzt: 

,, § 15 Landesfachbeirat für den Rettungsdienst 

§ 16 Aufsicht und Weisungsrecht': 

k) Die Angaben zu §§ 1 8  und 18a werden durch die 
folgenden Angaben ersetzt: 

,,§ 17 Genehmigungspflicht 

§ 18 Dokumente'.' 

1) Die Angaben zu §§ 30 und 3 1  werden durch fol
gende Angabe ersetzt: 

, , §  30 Inkrafttreten ': 

2 .  § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

, , (1)  Dieses Gesetz gilt für die Notfallrettung, den 
Krankentransport und die Versorgung einer grö
ßeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außer
gewöhnlichen Schadensereignissen im Sinne des 
§ 2 ." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter "des Bun
desgrenzschutzes" durch die Wörter "der 
Bundespolizei" ersetzt." 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter "mit Fahr
zeugen der freiwilligen Hilfsorganisationen " 
gestrichen. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

, , §  2 
Rettungsdienst ': 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorange
stellt: 

, , (1)  Der Rettungsdienst umfasst 

1. die Notfallrettung, 

2. den Krankentransport, 

3. die Versorgung einer größeren Anzahl Verletz
ter oder Kranker bei außergewöhnlichen Scha
densereignissen unter Berücksichtigung der im 
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleis
tung vom 10 .  Februar 199 8 (GV NRW S. 122) ,  
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
2 3 .  Oktober 2012  (GV NRW S .  47 4) geändert 
worden ist, enthaltenen Regelungen. 

Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den 
Feuerwehren, den anerkannten Hilfsorganisatio
nen, den Katastrophenschutzbehörden, den Kran
kenhäusern und dem Offentlichen Gesundheits
dienst zusammen und wird von ihnen 
unterstützt." 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden die Absät
ze 2 bis 4.  

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

,, (5) Der Rettungsdienst kann Arzneimittel ,  Blut
produkte aus zellulären Blutbestandteilen, Orga-
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ne und ähnliche Güter befördern, soweit sie zur 
Verbesserung des Zustandes lebensbedrohlich 
Verletzter oder Erkrankter dienen sollen." 

4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

,,§ 2a 
Wirtschaftlichkeitsgebot 

Für alle Maßnahmen nach diesem Gesetz ist § 12 Ab
satz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch -
Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20 .  Dezember 19 88  (BGBl. I S .  2477, 
2482) ,  das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23 .  De
zember 2014 (BGBl. I S. 2462) geändert worden ist, 
entsprechend zu beachten." 

5 .  § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 3 
Rettungsmittel '.' 

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Notarzt-Einsatzfahrzeuge können mit Kranken
kraftwagen eine organisatorische Einheit bilden, 
wenn die Notärztin beziehungsweise der Notarzt 
in Krankenkraftwagen tätig ist und das Notarzt
fahrzeug den Krankenkraftwagen begleitet." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fahr
zeuge müssen in ihrer Ausstattung, Ausrüstung 
und Wartung den allgemein anerkannten Regeln 
von Medizin, Technik und Hygiene entsprechen. 
Krankenkraftwagen können auch für intensivme
dizinische Transporte, für die Beförderung von 
Neugeborenen, schwergewichtigen oder hochkon
tagiösen Patientinnen und Patienten sowie für 
Zwecke des § 2 Absatz 5 ausgestattet sein und be
dürfen in diesem Fall einer diesem Zweck ent
sprechenden Ausstattung und Besetzung. Zur 
wirtschaftlichen Durchführung dieser Transporte 
sollen Trägergemeinschaften unter Berücksichti
gung bereits genehmigter oder in den Rettungs
dienst eingebundener Spezialfahrzeuge gebildet 
werden. Bei der Bedarfsplanung sind die Stand
orte der Luftfahrzeuge - insbesondere der geneh
migten Intensivtransporthubschrauber - entspre
chend zu berücksichtigen. Dabei übernimmt in 
der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Spezi
alfahrzeug stationiert ist, die Trägerschaft für alle 
an der Trägergemeinschaft Beteiligten. Bei Ein
satz von Spezialfahrzeugen darf anlassbezogen 
ein Transport von Patientinnen und Patienten 
auch über die kommunalen Gebietsgrenzen hin
aus erfolgen. Die Leitstellen haben sich dabei ab
zustimmen." 

6. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 4 
Besetzung von Rettungsmitteln '.' 

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. Satz 3 wird 
Satz 2 .  

c )  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Für den Krankentransport ist mindestens ei
ne Rettungssanitäterin oder ein Rettungssanitäter 
und für die Notfallrettung mindestens eine Ret
tungsassistentin oder ein Rettungsassistent bezie
hungsweise eine Notfallsanitäterin oder ein Not
fallsanitäter zur Betreuung und Versorgung der 
Patientinnen und Patienten einzusetzen. In der 
Notfallrettung eingesetzte Ärztinnen und Ärzte 
müssen über den Fachkundenachweis Rettungs
dienst einer Ärztekammer oder eine von den Ärz
tekammern Nordrhein oder Westfalen-Lippe als 
vergleichbar anerkannte Qualifikation verfügen 
(Notärztin oder Notarzt) . Sie können dem nicht
ärztlichen Personal in medizinischen Fragen Wei
sungen erteilen." 

d) In Absatz 4 Nummer 3 wird nach "Rettungsassis
tent" die Angabe "beziehungsweise Notfallsani
täterin oder Notfallsanitäter" ergänzt. 

e) In Absatz 5 wird die Angabe , ,§ 1 8 "  durch die An
gabe ,,§ 17"  ersetzt. 

f) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

,,(7) Mit Ablauf des 3 1. Dezember 2026 wird die 
Funktion der Rettungsassistentin oder des Ret
tungsassistenten durch die Notfallsanitäterin 
oder den Notfallsanitäter ersetzt ." 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird Absatz 2 und die Wörter "des Un
ternehmens" werden durch die Wörter "die Lei
tung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungs
dienst Beteiligten" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst: 

,,(3) Betroffene haben Erkrankungen nach Ab
satz 2 dem Träger rettungsdienstlicher Aufgaben 
oder der Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am 
Rettungsdienst Beteiligten unverzüglich mitzutei
len. Ubertragbare Krankheiten im Sinne des In
fektionsschutzgesetzes teilt der Träger rettungs
dienstlicher Aufgaben oder die Leitung der nach 
den § § 13 und 17 am Rettungsdienst Beteiligten 
der unteren Gesundheitsbehörde umgehend mit." 

d) Absatz 5 wird Absatz 4 und folgender Satz wird 
angefügt: "U mfang .und Inhalte der notwendigen 
Fortbildungen für Arztinnen und Arzte im Ret
tungsdienst werden durch die Landesärztekam
mern geregelt." 

8 .  Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

,,§ 5a 
Belange behinderter Menschen 

Die besonderen Belange behinderter Menschen sind 
angemessen zu berücksichtigen." 

9 .  § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge
fügt: 

, ,(la) Der Träger des Rettungsdienstes kann vor
sehen, dass die Lenkung aller Einsätze der Not
fallrettung nach dem 2 .  oder 3. Abschnitt über die 
einheitliche Leitstelle nach Absatz 1 Satz 1 er
folgt. Die Durchführung regelt der Träger des 
Rettungsdienstes. Unternehmen nach dem 3. Ab
schnitt können nur einbezogen werden, soweit ein 
hierauf gerichtetes Einverständnis des Unterneh
mens vorliegt." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Der Rettungsdienst ist in medizinischen Be
langen und Angelegenheiten des Qualitätsma
nagements von einer Ärztlichen Leitung Ret
tungsdienst zu leiten und zu überwachen. Die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 durch 
eine Arztliche Leitung Rettungsdienst erfolgt 
durch den Träger des Rettungsdienstes." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und folgen
de Sätze werden angefügt: 

"Der Träger des Rettungsdienstes kann ergänzend 
in ausreichendem Umfang Organisatorische Lei
tungen Rettungsdienst bestellen und deren Ein
satz regeln. Dabei ist auch die Regelung des § 2 
Absatz 1 Nummer 3 zu beachten." 

10 .  Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

,,§ 7a 
Dokumentation, Datenschutz, 

Qualitätsmanagement 

(1) Die Durchführung der Rettungsdiensteinsätze 
und deren Abwicklung sind zu dokumentieren. In 
diesem Zusammenhang dürfen personenbezogene 
Daten nur verarbeitet werden, soweit dies für 
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1. die Durchführung eines Einsatzes, 

2. die medizinische Versorgung der Patientin oder 
des Patienten oder 

3. die Abrechnung eines Rettungseinsatzes erforder-
lich ist. 

Für die Verarbeitung der Daten gelten die Bestim
mungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 
2000 (Gv. NRW. S. 542), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 5 .  Juli 2011  (Gv. NRW. S. 338) ge
ändert worden ist, unter Berücksichtigung der fol
genden Absätze. 

(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf 
hin, dass geeignete Qualitätsmanagementstrukturen 
geschaffen werden. Diese sollen unter Mitwirkung 
aller Beteiligten anhand einer differenzierten Daten
erfassung und -auswertung eine regelmäßige Analyse 
der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des 
Rettungsdienstes ermöglichen, um daraus etwaige 
Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung 
zu realisieren. Das für das Gesundheitswesen zustän
dige Ministerium wird beauftragt, hierzu gemeinsam 
mit den Arztekammern, den Fachverbänden der Arz
tinnen und Ärzte im Rettungsdienst, der Kranken
hausgesellschaft sowie den Kommunalen Spitzenver
bänden die dazu notwendigen Dokumentationserfor
dernisse zu entwickeln. 

(3) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notru
fen eingehende Anrufe sind zum Zwecke der Ab
wicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung 
und zum Beschwerdemanagement automatisch auf
zuzeichnen. Gleiches gilt für Anrufe auf Anschlüssen 
zu anderen Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr 
und für den Funkverkehr. Auf weiteren Anschlüssen 
eingehende Anrufe dürfen nur nach vorheriger Ein
willigung aufgezeichnet werden. 

(4) Auf der Grundlage dieses Gesetzes erhobene und 
verarbeitete Daten sind unverzüglich zu löschen, 
wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie 
erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. Die 
gespeicherten, nicht anonymisierten Aufzeichnungen 
nach Absatz 3 sind spätestens nach sechs Monaten 
zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ord
nungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch erfor
derlich sind oder Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der 
oder des Betroffenen beeinträchtigt werden. Dies gilt 
auch für die Dokumentation des Funkverkehrs mit 
der Maßgabe, dass die Daten spätestens nach drei 
Monaten zu löschen sind. 

(5) Die nach Absatz 4 aufzubewahrenden Daten sind 
zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. 
Die §§ 8 und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein
Westfalen finden Anwendung. 

(6) Für die Erstellung von Bedarfsplänen nach § 12 
dürfen die zuständigen Träger des Rettungsdienstes 
notwendige Daten verarbeiten. 

(7 ) Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst darf perso
nenbezogene Daten von weiter-behandelnden Insti
tutionen sowie von Leitstellenaufzeichnungen nur 
verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, um die Qua
lität des Rettungsdienstes zu gewährleisten und wei
terzuentwickeln." 

1 1. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter "Zentraler 
Krankenbettennachweis" durch die Wörter 
"Nachweis über freie Behandlungskapazitäten" 
ersetzt. 

b) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

"Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Einsätze 
beauftragte Personen müssen eine geeignete Qua
lifikation haben; das Nähere regelt das für das 
Gesundheitswesen zuständige Ministerium nach 
Abstimmung mit den kommunalen Spitzenver
bänden durch Erlass." 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter "Zentralen 
Krankenbettennachweis" durch die Wörter 

"Nachweis über freie Behandlungskapazitäten" 
ersetzt. 

12 .  § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung ,, (2)" wird gestrichen. 

b) Absatz 3 wird Absatz 2 .  

13 .  § 11  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Punkt am Ende der Nummer 2 wird durch 
das Wort "und" ersetzt. 

b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

, ,3 .  für Ereignisse nach § 7 Absatz 4 notwendige 
Maßnahmen vorsehen." 

14. § 12 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 1 2  
Bedarfspläne 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen Be
darfspläne auf. In den Bedarfsplänen sind insbeson
dere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weite
re Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der 
erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Ein
satzfahrzeuge sowie die Maßnahmen und Planungen 
für Vorkehrungen bei Schadensereignissen mit einer 
größeren Anzahl Verletzter oder Kranker festzulegen. 
Bei der Ermittlung der Zahl der von den Trägern des 
Rettungsdienstes vorzuhaltenden Fahrzeuge können 
auch Fahrzeuge von Unternehmen mit einer Geneh
migung nach § 17 rechnerisch berücksichtigt werden. 
Das Nähere zur Sicherstellung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes 
kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den 
Unternehmen geregelt werden. Die Vorschriften des 
3 .  Abschnitts bleiben unberührt. 

(2) Der Entwurf des Bedarfsplanes ist mit den voll
ständigen Anlagen den Trägern der Rettungswachen, 
den anerkannten Hilfsorganisationen, den sonstigen 
Anbietern von rettungsdienstlichen Leistungen, den 
Verbänden der Krankenkassen und dem Landesver
band (West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi
cherung und der örtlichen Gesundheitskonferenz zur 
Stellungnahme zuzuleiten. Dabei sind diese aufzu
fordern, zu allen Inhalten des Entwurfs schriftlich 
Stellung zu nehmen und Änderungs- und Ergän
zungsvorschläge einzureichen. 

(3) Die Kreise und kreisfreien Städte werten die 
Stellungnahmen aus. Mit den kreisangehörigen Ge
meinden, die Träger von Rettungswachen sind, ist 
Einvernehmen zu erzielen. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die not
wendigen Festlegungen. 

(4) Soll den Vorschlägen der Verbände der Kranken
kassen und dem Landesverband (West) der Deut
schen Gesetzlichen Unfallversicherung nicht gefolgt 
werden, ist mit diesen eine Erörterung vorzunehmen. 
Hinsichtlich der kostenbildenden Qualitätsmerkmale 
des Bedarfsplanes ist Einvernehmen anzustreben. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Be
zirksregierung die notwendigen Festlegungen. 

(5) Der Bedarfsplan ist kontinuierlich unter Beteili
gung der Verbände nach Absatz 4 zu überprüfen und 
b.ei Bedarf, spätestens alle fünf Jahre, zu ändern. Zur 
Anderung eines Bedarfsplanes können die Verbände 
der Krankenkassen auffordern, soweit sich in zwei 
aufeinander folgenden Kalenderjahren Anhalts
punkte für eine Veränderung der Bedarfssituation er
geben haben. Zu diesem Zweck stellen die Träger des 
Rettungsdienstes den Verbänden der Krankenkassen 
jährlich Betriebsabrechnungsbögen (BAB) sowie 
Einsatzzahlen des Beurteilungszeitraumes zur Verfü
gung. 

(6) Im Rahmen des Verfahrens nach den Absätzen 3 
und 4 sind den Bezirksregierungen detaillierte Un
terlagen vorzulegen." 

15 .  § 13 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 13 
Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen 

und anderer Leistungserbringer 
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(1) Der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben kann 
die Durchführung des Rettungsdienstes unter Beach
tung der Absätze 2 bis 5 auf anerkannte Hilfsorgani
sationen und andere Leistungserbringer durch öf
fentlich-rechtlichen Vertrag übertragen. 

(2) Die Verbände der Krankenkassen sind bei der Er
mittlung des Bedarfs zu beteiligen; ihnen sind die 
entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen. Soweit ihren Vorschlägen nicht gefolgt 
wird, ist dies zu begründen. Im Verfahren und bei der 
Auswahlentscheidung sind insbesondere § 12 SOWIe 
die Mitwirkung bei der Versorgung einer größeren 
Anzahl Verletzter oder Kranker nach Maßgabe der 
§ 2 Absatz 1 Nummer 3 und § 7 Absatz 4 Satz 1 und 
2 zu berücksichtigen. Bei den auf den gesetzlichen 
Unfallversicherungsbestimmungen beruhenden Be
triebs- und Werkrettungsdiensten ist deren Betriebs
zugehörigkeit entsprechend zu berücksichtigen. Die 
bisherige Mitwirkung im Rettungsdienst kann in dIe 
Auswahl einbezogen werden. 

(3) Verträge nach Absatz 1 bedürfen der Schriftform. 
Ihre Laufzeit ist auf die Dauer von höchstens fünf 
Jahren, im Falle der Übertragung der Durchführung 
von Leistungen der Luftrettung auf höchstens zehn 
Jahre zu begrenzen. Der Träger rettungsdienstlicher 
Aufgaben hat sich zuvor zu vergewissern, dass 

1. die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betrie
bes gewährleistet sind, 

2. keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der Zu
verlässigkeit des Leistungserbringers oder der zur 
Führung der Geschäfte bestellten Personen be
gründen und 

3. der Leistungserbringer oder die zur Führung der 
Geschäfte bestellte Person fachlich geeignet ist. 

(4) Durch den Vertrag ist die bedarfsgerechte Versor
gung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungs
dienstes sicherzustellen. Er hat insbesondere Bestim
mungen zu enthalten, die 

1. die Höhe der Vergütung regeln, 

2. die dem Leistungserbringer obliegende Betriebs
und Beförderungspflicht einschließlich der Be
triebszeiten näher bestimmen, 

3. die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vor
schreiben, 

4. die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten be
treffen, 

5 .  ordnungsgemäße hygienische Verhältnisse ein
schließlich einer sachgerechten Desinfektion und 
Dekontamination im Betrieb sicherstellen und 

6. die erforderliche Ausstattung und die jederzeitige 
Einsatzbereitschaft der Einrichtungen gewähr
leisten. 

(5) In den Vertrag können über Absatz 4 hinaus ins
besondere Regelungen aufgenommen werden, die 

1. den Leistungserbringer verpflichten, die Beförde
rungsaufträge und deren Abwicklung zu

. 
erfassen 

und die Aufzeichnung auf bestimmte Zelt aufzu
bewahren, 

2. die Zusammenarbeit aller im Rettungsdienst Mit
wirkenden gewährleisten und 

3. eine Vertragsstrafe bei der Missachtung von Qua
litätsvereinbarungen vorsehen." 

16. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort "Benutzungsge
bühren" durch die Wörter "Benutzungsentgelten, 
Kosten" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

, , (3) Die Kosten der Ausbildung nach dem Not
fallsanitätergesetz vom 22 .  Mai 2013  (BGBL I 
S. 1348) sowie die Kosten der Fortbildung im Sin
ne des § 5 Absatz 4 Satz 1 gelten als Kosten des 
Rettungsdienstes . Näheres bestimmt das für das 
Gesundheitswesen zuständige Ministerium in Ab
stimmung mit den Verbänden nach Absatz 2 sowie 

mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Dabei 
ist eine einvernehmliche Regelung anzustreben." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 .  

d)  Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt: 

, , (5) Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben 
haben die Kosten für die ihnen nach diesem Ge
setz obliegenden Aufgaben einschließlich der Un
terstützungsleistungen nach § 2 Absatz 1 Satz 2 
zu tragen. Auch Fehleinsätze können in die Ge
bührensatzungen als ansatz fähige Kosten aufge
nommen werden. Ist ein Rettungsdiensteinsatz 
notwendig geworden, ohne dass ein Transport 
durchgeführt wurde, kann der Träger rettungs
dienstlicher Aufgaben von der Verursacherin be
ziehungsweise dem Verursacher nur dann Kosten
ersatz verlangen, wenn der Einsatz auf 
missbräuchlichem Verhalten der Verursacherin 
oder des Verursachers beruht. 

(6) Die Kreise können die anteiligen Kosten für 
die Inanspruchnahme der Leitstellen auf die Trä
ger von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 umle
gen, sofern sie von den Benutzern keine Entgelte 
erheben. Die Träger von Rettungswachen nach § 6 
Absatz 2 können die von ihnen an den Kreis zu 
zahlenden Beträge in entsprechender Anwendung 
des § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Kommunalab
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 2 1. Oktober 1 969 (Gv. NRW. S. 7 12) in der je
weils geltenden Fassung aufbringen." 

17. § 15 wird aufgehoben. 

18 .  § 16 wird § 1 5  und wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

"Den Vorsitz führt das Ministerium. Es erlässt 
eine Geschäftsordnung." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden das Wort " freiwilligen " 
durch das Wort "anerkannten" ersetzt, das Wort 
"Arbeitnehmerorganisationen" durch die Wörter 
"die Spitzenorganisationen der zuständigen Ge
werkschaften" ersetzt, nach dem Wort "Kranken
transportgewerbes" das Wort "und" durch ein 
Komma und der Punkt durch das Wort "und" er
setzt sowie die Wörter , ,- Fachverbände der Ärz
tinnen und Ärzte im Rettungsdienst." angefügt. 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

19 .  § 17 wird § 16 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Absatz 4 wird Absatz 3 und dem Wortlaut wird 
folgender Satz vorangestellt: 

"Die Aufsichtsbehörden können Weisungen ertei
len, um die gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben 
zu sichern." 

c) Absatz 5 wird Absatz 4 .  

d)  Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

, ,(5) Die unteren Aufsichtsbehörden können all
gemeine und besondere Weisungen erteilen, um 
die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben in
nerhalb d�� Geltungsbereichs eines Bedarfsplans 
zu sIchern. 

20 .  § 1 8  wird § 17 und wie folgt gefasst: 

,, § 17  
Genehmigungspflicht 

Wer, ohne nach dem 2 .  Abschnitt am Rettungsdienst 
beteiligt zu sein, Aufgaben der Notfallrettung oder 
des Krankentransports wahrnehmen will (Unterneh
mer) , bedarf der Genehmigung der Kreisordnungsbe
hörde. Eine Wahrnehmung von Aufgaben des Ret
tungsdienstes durch Personen, die weder nach dem 2 .  
Abschnitt a m  Rettungsdienst beteiligt sind noch 
über eine Genehmigung nach Satz 1 verfügen, ist 
ausgeschlossen. Soweit Unternehmen in mehreren 
Kreisen tätig sein wollen, entscheiden die jeweiligen 
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K,:reisordnungsbehörden in eigener Zuständigkeit. 
Uber den Antrag ist innerhalb von drei Monaten 
nach Antragstellung zu entscheiden." 

21 .  § 1 8  a wird § 18 .  

22 .  § 1 9  wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach der Angabe ,,§ 6 "  
die Wörter "in Verbindung mit § 1 2 "  eingefügt. 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern "für den 
die" die Wörter "erstmalige Erteilung einer" ein
gefügt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Ungeachtet einer Änderung der Rechtsform 
oder Bezeichnung eines Unternehmens gelten er
teilte Genehmigungen für Notfallrettung und 
Krankentransport im Rahmen der betrieblichen 
Ersten Hilfe fort, wenn diese Unternehmen ihre 
Aufgaben und ihren Betriebsbereich unverändert 
beibehalten." 

23 .  In § 2 1  Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
"Krankenkassen" die Wörter " ,  die Verbände des 
Krankentransportgewerbes " eingefügt sowie die 
Wörter "zuständigen Arbeitnehmerorganisationen" 
durch die Wörter "Spitzenorganisationen der zustän
digen Gewerkschaften" ersetzt. 

24. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 2 wird Nummer 6 wie folgt ge
fasst: 

,,6 . den Unternehmer für Zwecke der Prüfung 
nach § 27 verpflichten, die Beförderungsaufträge 
und deren Abwicklung zu erfassen, die Aufzeich
nungen auf bestimmte Zeit aufzubewahren und 
zum Zweck der Bedarfsplanung unter Beachtung 
des § 7 a  sowie nach Maßgabe des § 1 2  Absatz 1 
Satz 3 und 4 weitere Daten zu übermitteln." 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort "vier" durch das 
Wort "fünf" ersetzt. 

2 5 .  In § 23 Absatz 4 Buchstabe a werden die Wörter 
"Rettungsassistent oder Rettungsassistentin" durch 
die Wörter "Rettungsassistentin oder Rettungsassis
tent beziehungsweise Notfallsanitäterin oder Not
fallsanitäter" ersetzt. 

26. In § 25 Absatz 1 und in § 28 Absatz 1 Nummer 1 
wird jeweils die Angabe " 1 8 "  durch die Angabe " 17 " 
ersetzt. 

27. § 28 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird die Angabe "Abs." durch das 
Wort "Absatz" ersetzt. 

b) Buchstabe b wird aufgehoben. 

c) Buchstabe c wird Buchstabe b und die Angabe 
, ,§  5 Absatz 4" wird durch die Angabe , ,§  5 Ab
sa tz 3 "  ersetzt. 

28 .  § 29 wird wie folgt gefasst: 

, , § 29 
Übergangsregelung 

(1)  "Ist ein Unternehmen am 1. April 2015  im Besitz 
einer gültigen Genehmigung nach § 17, darf es von 
dieser Genehmigung bis zu deren Ablauf oder Wider
ruf, längstens jedoch fünf Jahre nach dem vorge
nannten Datum, Gebrauch machen. Dies gilt nur für 
solche Unternehmen, die am 1. April 2 0 1 5  Fahrzeuge 
zum Krankentransport betrieben haben. 

(2) Führt ein Unternehmen am 1. April 2015  Leis
tungen im Sinne von § 2 Absatz 5 durch, ist eine Ge
nehmigung nach § 17 innerhalb von sechs Monaten 
nach diesem Zeitpunkt zu beantragen. § 19 Absatz 4 
findet keine Anwendung." 

29 .  § 3 1  wird § 30 .  

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2015  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

(L. S.) Sylvia L ö h r  m a n  n 

223 

Der Finanzminister 
zugleich für 

den Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. N orbert W a l  t e r - B o r  j a n s  

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den 

Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr 

Garrelt D u i n 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- Gv. NRW 2015  S. 305 

Elftes Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das Land 

Nordrhein -Westfalen 
(11. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Elftes Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(11. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

Das Schulgesetz NRW vom 1 5 .  Februar 2005 (GV. NRW 
S. 102) ,  das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. 
Juni 2014  (Gv. NRW S. 336) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 26 Absatz 6 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt: 

"An Bekenntnisschulen müssen 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter und 

2 .  die übrigen Lehrerinnen und Lehrer dem betref-
fenden Bekenntnis angehören. 

Sie müssen bereit sein, im Sinne von Absatz 3 Satz 1 
an diesen Schulen zu unterrichten und zu erziehen. 
Zur Sicherung des Unterrichts sind Ausnahmen von 
Satz 2 Nummer 2 zulässig." 

2 .  § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

, , (3) Ein Schulträger wandelt eine bestehende Grund
schule in eine andere Schulart um, wenn 
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1. 

a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und 
Schüler der Schule dies beantragen oder 

b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulent
wicklungsplanung (§ 80) beschließt, ein Abstim
mungsverfahren durchzuführen 

und 

2. die Eltern von mehr als der Hälfte der Schülerin
nen und Schüler sich anschließend in einem Ab
stimmungsverfahren dafür entscheiden. 

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können 
erst nach drei Jahren erneut durchgeführt werden." 

3. § 28 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

, , (2) Ein Schulträger wandelt eine bestehende Be
kenntnishauptschule in eine Gemeinschaftshaupt
schule um, wenn 

1 .  

a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und 
Schüler der Schule dies beantragen oder 

b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulent
wicklungsplanung (§ 80) beschließt, ein Abstim
m ungsverfahren durchzuführen 

und 

2 .  die Eltern eines Drittels der Schülerinnen und 
Schüler sich anschließend in einem Abstimmungs
verfahren dafür entscheiden. 

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können 
erst nach drei Jahren erneut durchgeführt werden." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

(1)  Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Abweichend von § 5 Absatz 6 und § 6 Absatz 3 Satz 1 
der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der 
Schulart von Grundschulen und Hauptschulen vom 
8. März 1968 (GV. NRW. S .  44), die zuletzt durch Verord
nung vom 13 .  November 2013  (GV. NRW. S. 641) geändert 
worden ist, ist bei der Umwandlung von Grundschulen 
in eine andere Schulart im Schuljahr 201512016  auch ein 
Verfahren möglich, bei dem der Stichtag der 2 5 .  August 
und das Ende der Antragsfrist der 1. September ist. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2 0 1 5  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 
zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L. S.) Sylvia L ö h r m a n n  

Der Finanzminister 
zugleich für den 

Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. Norbert W a l  t e r - B o r  j a  n s 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r 

- GV. NRW. 2 0 1 5  S. 309 
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Gesetz 
zur Durchführung der Marktüberwachung 

harmonisierter Bauprodukte 
in Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten nach dem Energieeinsparungs

gesetz, dem Bauproduktengesetz 
und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Durchführung der Marktüberwachung 

harmo�.isierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 
und zur Anderung der Verordnung über Zuständigkeiten 

nach dem Energieeinsparungsgesetz, 
dem Bauproduktengesetz 

und der Verordnung (EG) Nr. 76512008 

Artikel 1 
Gesetz 

zur Durchführung der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 

(MÜBaupG NRW) 

§ 1 
Marktüberwachungsbehörden 

Marktüberwachungsbehörden sind 

1. das für das Bauen zuständige Ministerium als oberste 
Marktüberwachungsbehörde, 

2 .  die Bezirksregierung D üsseldorf als untere Markt
überwachungsbehörde und 

3 .  das Deutsche Institut für Bautechnik als gemeinsame 
Marktüberwachungs behörde. 

§ 2 
Aufgaben und Befugnisse der 
Marktüberwachungsbehörden 

(1 )  Die Marktüberwachungsbehörden nehmen die Auf
gaben nach 

1. Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Ver
marktung von Produkten und zur Aufhebung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 2 1 8  vom 
13 .8 .  2008 ,  S. 30) hinsichtlich der Bauprodukte, die 
nach der Verordnung (EU) Nr. 30512 0 1 1  des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2 0 1 1  zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Ver
marktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates (EU-Bauprodukten
verordnung, ABI. L 88 vom 4.4.  2 0 1 1 ,  S. 5) in Verkehr 
gebracht und gehandelt werden dürfen, 

2. dem Produkt sicherheits gesetz vom 8. November 2 0 1 1  
(BGBI. I S.  2 17 8 ,  2 17 9; 2012  I S.  1 3 1 )  in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit es nach dem Bauproduk
tengesetz vom 5. Dezember 2012  (BGBI. I S. 2449, 
2450) in der jeweils geltenden Fassung auf die Markt
überwachung Anwendung findet, 

3 .  der EU-Bauproduktenverordnung und 

4. dem Bauproduktengesetz 

wahr. Für die Aufsicht über die gemeinsame Marktüber
wachungsbehörde gilt Artikel 5 des Abkommens über 
das Deutsche Institut für Bautechnik. 

(2) Den Marktüberwachungsbehörden stehen die sich 
aus den Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 ergebenden 
Befugnisse zu. 
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§ 3  
Zuständigkeit der Marktüberwachungsbehörden 

(1)  Zuständig ist die untere Marktüberwachungsbe
hörde, soweit nachfolgend nichts Abweichendes be
stimmt ist. 

(2) Die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde ist zu
ständig für 

1. die einheitliche Prüfung und Bewertung von Baupro
dukten in technischer Hinsicht, 

2. die Anordnung, dass Bauprodukte, welche die gelten
den Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvor
schriften der Gemeinschaft im Hinblick auf ihre 
Brauchbarkeit nicht erfüllen, vom Markt genommen 
werden bzw. ihre Bereitstellung auf dem Markt unter
sagt oder eingeschränkt wird (Artikel 16 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008,  § 26 Absatz 2 Num
mer 6 und 7 des Produktsicherheitsgesetzes und 
Art. 56 Absatz 4 der EU-Bauproduktenverordnung) , 

3. die Anordnung der Vernichtung oder anderweitigen 
Unbrauchbarmachung von Bauprodukten, die eine 
ernste Gefahr darstellen (Artikel 1 9  Absatz 1 Unter
absatz 2 ,  Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008,  § 26 Absatz 2 Nummer 8 des Produktsi
cherheitsgesetzes ) ,  

4 .  die Warnung vor Gefahren, die von Bauprodukten 
ausgehen (Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 765/2008 ,  § 26 Absatz 2 Nummer 9 
des Produktsicherheitsgesetzes) , soweit eine Zustän
digkeit nach Nummer 1 gegeben ist, 

5. die Anordnung, dass Bauprodukte, die eine ernste Ge
fahr darstellen, zurückgerufen oder vom Markt ge
nommen werden, oder durch die die Bereitstellung 
solcher Produkte auf dem Markt untersagt wird (Arti
kel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ,  
§ 26 Absatz 4 des Produktsicherheitsgesetzes), 

6 .  die Feststellung nach Artikel 28  Absatz 2 in den Fäl
len des Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ,  

7. Maßnahmen zur Unterbindung des Inverkehrbringens 
von Bauprodukten, die eine ernste Gefahr darstellen, 
sowie geeignete Maßnahmen bei der Feststellung, dass 
Bauprodukte mit den Harmonisierungsvorschriften 
der Gemeinschaft im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit 
nicht übereinstimmen (Artikel 29 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008) .  

(3)  Besteht für die untere Marktüberwachungsbehörde 
Grund zu der Annahme, dass Maßnahmen oder Anord
nungen nach Absatz 2 in Betracht kommen, gibt sie die 
Sachbehandlung für das Bauprodukt an die gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde ab. Die Zuständigkeit der 
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde beginnt mit 
dem Eingang der Abgabenachricht. Soweit nachfolgend 
nichts Abweichendes bestimmt ist, umfasst sie alle Auf
gaben und Befugnisse nach § 2 Absatz 1 und 2; sie 
schließt die Zuständigkeit der unteren Marktüberwa
chungsbehörde auch dann aus, wenn sie durch die Ab
gabe der Sachbehandlung für das Bauprodukt durch eine 
Marktüberwachungsbehörde eines anderen Landes be
gründet worden ist. Die Befugnis der unteren Marktüber
wachungsbehörde, bei Gefahr im Verzug vorläufige Maß
nahmen und Anordnungen zu treffen, bleibt unberührt. 
Die Aufhebung eines Verwaltungsakts einer Marktüber
wachungsbehörde, der nicht nach § 44 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12 .  November 
1999 (Gv. NRW. S. 602) nichtig ist, kann nicht allein des
halb beansprucht werden, weil die Voraussetzungen des 
Satzes 1 nicht vorgelegen haben oder die untere Markt
überwachungsbehörde die Sachbehandlung nicht an die 
gemeinsame Marktüberwachungsbehörde abgegeben hat, 
obwohl die Voraussetzungen des Satzes 1 vorgelegen 
haben; §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt. 

(4) Maßnahmen und Anordnungen der gemeinsamen 
Marktüberwachungsbehörde gelten auch im Land Nord
rhein-Westfalen. 

(5) Der Vollzug der Maßnahmen und Anordnungen der 
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde einschließ-

lieh der Anordnung von Maßnahmen des Verwaltungs
zwangs obliegt der unteren Marktüberwachungsbehörde. 

(6) Die untere Marktüberwachungsbehörde ist zuständig 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig
keiten nach § 8 des Bauproduktengesetzes und § 39 des 
Produktsicherheitsgesetzes nach Maßgabe des § 5 Ab
satz 1 des Bauproduktengesetzes. Dies gilt nicht, soweit 
sie die Sachbehandlung für das Bauprodukt nach Ab
satz 3 Satz 1 an die gemeinsame Marktüberwachungsbe
hörde abgegeben hat; mit Eingang der Abgabenachricht 
ist die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu
ständig. Geldbußen fließen in die Landeskasse. 

§ 4  
Evaluierung 

Die oberste Marktüberwachungsbehörde hat dem Landtag 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes alle fünf Jahre, erstma
lig zum 3 1. Dezember 2019 ,  über die Wirksamkeit, Notwen
digkeit und Zweckmäßigkeit des Gesetzes zu berichten. 

§ 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten nach dem Energieeinsparungs
gesetz, dem Bauproduktengesetz und der Verordnung 

(EG) Nr. 76512008 

Die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Ener
gieeinsparungsgesetz, dem Bauproduktengesetz und der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 vom 4. November 2008 
(Gv. NRW. S. 686) , die durch Verordnung vom 18 .  Januar 
2 0 1 1  (Gv. NRW. S. 18)  geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 

"Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Ener
gieeinsparungsgesetz '.' 

2. § 2 wird aufgehoben. 

3. § 3 wird § 2 und wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma nach dem 
Wort "Außerkrafttreten" und das Wort "Berichts
pflicht" gestrichen. 

b) Die Absatzbezeichnung , , (1 )"  wird gestrichen. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2015  

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Der Finanzminister 
zugleich für den 

Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. Norbert W a l  t e r - B o r  j a  n s 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den 

Minister für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

Garrelt D u i n 
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Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e 1 

- Gv. NRW. 2 0 1 5  S. 310  

Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeits

bereich des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeits

bereich des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Artikel 1 

Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
N ordrhein-Westfalen 

§ 7 1  Satz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 23 .  September 1995  (Gv. NRW. S. 1028 ,  ber. 
1996 S. 8 1 ,  S. 1 4 1 ,  S .  2 16 und S. 355 ,  ber. 2007 S. 327 ) ,  
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20 .  Mai 
2014 (Gv. NRW. S. 294) geändert worden ist, wird aufge
hoben. 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zur Überleitung 

der bisher von den Landschaftsverbänden 
wahrgenommenen Aufgaben im Bereich 

der Straßenbauverwaltung 

§ 3 des Gesetzes zur Überleitung der bisher von den 
Landschaftsverbänden wahrgenommenen Aufgaben im 
Bereich der Straßenbauverwaltung vom 9. Mai 2000  (Gv. 
NRW. S. 462), das zuletzt durch Artikel 169 des Gesetzes 
vom 5. Mai 2005 (Gv. NRW. S. 332) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,, § 3 
Inkrafttreten '.' 

2. Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2 0 1 5  

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordr hein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Für den Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadt entwicklung und Verkehr 

Der Minister 

221 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

- Gv. NRW. 2 0 1 5  S. 3 1 2  

Verordnung 
über die für den Erlass 

von Rahmenvorgaben im Hochschulbereich 
geltenden Grundsätze 

(Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung -
RVGrVO) 

Vom 20. März 2015 

Auf Grund des § 6 Absatz 5 Satz 3 des Hochschulgeset
zes vom 16. September 2014  (Gv. NRW. S. 547 ) verordnet 
das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For
schung mit Zustimmung des Landtags: 

§ 1 
Allgemeine Regelungen 

(1 )  Rahmenvorgaben im Sinne des § 6 Absatz 5 des 
Hochschulgesetzes vom 16. September 2014  (Gv. NRW. 
S. 547 )  können nur für Hochschulen in der Trägerschaft 
des Landes gemäß § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes 
erlassen werden. 

(2) Das für Hochschulen zuständige Ministerium (Minis
terium) nimmt bei dem Erlass von Rahmenvorgaben im 
Sinne des § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes auf die Be
lange der Hochschulen angemessen Rücksicht. 

(3) Das Benehmen ist hergestellt, wenn das Ministerium 
sich ernsthaft um die Herstellung eines Einvernehmens 
mit den Hochschulen, für die die Rahmenvorgabe ver
bindlich sein soll, bemüht oder, im Falle von Rahmenvor
gaben im Sinne des § 2 Absatz 7 Satz 5 des Hochschulge
setzes und des § 5 Absatz 9 Satz 2 des Hochschulgeset
zes, den jeweiligen Hochschulen die Gelegenheit zur 
Stellungnahme eingeräumt hat und die abgegebenen 
Stellungnahmen unter angemessener Würdigung berück
sichtigt. Das Benehmen kann im mündlichen oder im 
schriftlichen Verfahren hergestellt werden. Das Ministe
rium stellt in der Rahmenvorgabe fest, dass ein Beneh
men hergestellt worden ist. 

(4) Die Rahmenvorgabe wird den Hochschulen, für die 
sie gilt, in geeigneter Weise, beispielsweise auch in Form 
elektronischer Kommunikation, bekannt gegeben. 

§ 2 
Verhältnis 

zu eigenen und gemeinsamen Hochschulaufgaben 

(1)  Eine Rahmenvorgabe kann nur in dem Bereich der 
zugewiesenen Aufgaben erlassen werden. Dies ist auch 
der Fall, wenn die Rahmenvorgabe den Bereich der eige
nen oder der gemeinsamen Aufgaben im Sinne des § 2 
Absatz 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes unmittelbar oder 
mittelbar berührt. 

(2) Berührt eine Rahmenvorgabe den Bereich der eige
nen oder der gemeinsamen Aufgaben im Sinne des § 2 
Absatz 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes unmittelbar oder 
mittelbar, werden die berührten Belange von Forschung, 
Lehre und Hochschulentwicklungsplanung unter ange
messener Würdigung vom Ministerium berücksichtigt. 
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§ 3 
Rahmenvorgaben 

im Bereich der Personalverwaltung und 
der Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufs-

bildungsgesetz 

(1 )  Rahmenvorgaben im Bereich der Personalverwaltung 
und der Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufs
bildungsgesetz können insbesondere 

1. die Grundsätze guter Beschäftigungsbedingungen im 
Sinne des § 3 Absatz 4 Satz 3 des Hochschulgesetzes re
geln, 

2. Bestimmungen über die Fürsorge für Beschäftigte mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung treffen oder 

3. die Auslegung arbeits-, beamten- oder berufsbildungs
rechtlicher Vorschriften vorgeben. 

(2) Gegenüber den Hochschulen, für die der Rahmenko
dex nach § 34a des Hochschulgesetzes gilt, werden keine 
Rahmenvorgaben im Bereich der Personalverwaltung er
lassen. 

§ 4  
Rahmenvorgaben 

im Bereich der Haushalts- und Wirtschafts
angelegenheiten sowie des Gebühren-, Kassen-

und Rechnungswesens 

( 1) Das Ministerium erlässt zur Hochschulwirtschafts
führungsverordnung vom 1 1. Juni 2007 (Gv. NRW 
S. 246) in der jeweils geltenden Fassung im Einverneh
men mit dem Finanzministerium Rahmenvorgaben; diese 
Rahmenvorgaben betreffen die Wirtschaftsführung und 
das Rechnungswesen, den Nachweis der sachgerechten 
Verwendung der Mittel sowie den Jahresabschluss der 
Hochschulen. Rahmenvorgaben im Sinne des Satzes 1 
können insbesondere regeln: 

1. die einheitliche Gliederung des Wirtschaftsplanes, 

2. die Ausgestaltung der Zahlungswege zwischen Land 
und Hochschulen einschließlich der haushalts- und 
kassenmäßigen Behandlung der Landeszuschüsse 
(Zuweisungsmodalitäten, Abwicklung von Versorgung 
und Beihilfe, Bezügeverfahren) , 

3 .  die Vergabegrundsätze unterhalb der EU-Schwellen
werte, 

4 .  die Durchführung des Zahlungsverkehrs der Hoch
schulen, 

5. Sicherheits standards und interne Aufsicht, 

6. die Rahmenbedingungen und Richtlinien für das An
lage- und Liquiditätsmanagement der Hochschulen, 

7. die Anwendung kaufmännischer Grundsätze im 
Hochschulbereich (Buchführung, Eröffnungsbilanz, 
Inven turverfahren), 

8. die Rechnungslegung der Hochschulen (Jahresab
schluss, Umgang mit Fehlbeträgen, Prüfung) sowie 

9. das Berichtswesen der Hochschulen (Einnahmen/ 
Ausgaben, Geldbestände und Kredite, Beitrag zum 
Haushaltsvoranschlag, Stellensituation, Beteiligun
gen). 

(2) Hinsichtlich der sonstigen Haushalts- und Wirt
schafts angelegenheiten sowie des sonstigen Gebühren-,  
Kassen- und Rechnungswesens kann das Ministerium 
Rahmenvorgaben erlassen. Rahmenvorgaben im Sinne 
des Satzes 1 können insbesondere regeln: 

1. die haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen für eine effiziente Kooperation 
der Hochschulen bei übergreifenden Aufgaben und 
die wirtschaftliche Nutzung der dafür bereitgestellten 
Ressourcen, 

2. die haushaltswirtschaftlichen Bedingungen, unter 
denen die Annahme der für eine Stiftungsprofessur 
gewidmeten Finanzmittel zulässig ist (insbesondere 
Anzeige- und Berichtspflichten sowie eine qualitäts
orientierte Ausgestaltung des Berufungsverfahrens) 
sowie 

3 .  die haushaltswirtschaftlichen Bedingungen, unter 
denen eine geschlechtsspezifische Benachteiligung 

von weiblichen Hochschulmitgliedern, die in Berei
chen der Unterrepräsentanz von Frauen eine Tätigkeit 
in der Selbstverwaltung der Hochschule wahrnehmen, 
vermieden werden kann. 

(3) Die auf der Grundlage des § 5 Absatz 9 Satz 2 des 
Hochschulgesetzes vom 31.  Oktober 2006 (Gv. NRW 
S.  474), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3 .  Dezember 2013  (Gv. NRW S. 723) geändert worden ist, 
erlassenen Verwaltungsvorschriften zur Hochschulwirt
schaftsführungsverordnung sind eine Rahmenvorgabe 
und bleiben als solche in Kraft. Sie treten nach Maßgabe 
einer Rahmenvorgabe im Sinne des Absatzes 1 außer 
Kraft. 

§ 5 
Inkrafttreten, Berichtswesen 

(1 )  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 

(2) Das Ministerium berichtet der Landesregierung bis 
zum 31 .  Dezember 2019  über die Erfahrungen mit dieser 
Verordnung. 

Düsseldorf, den 20 .  März 2015 

2251 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Svenja S c h u I z e 

- Gv. NRW 2 0 1 5  S. 312 

Satzung 
über das Finanzwesen der 

Landesanstalt für Medien Nordrhein -Westfalen 
(LfM) 

(Finanz ordnung - FinO-LfM -) 

Vom 23 . Januar 2015 

Auf Grund § 1 1 0  Absatz 4 des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2 .  Juli 2002 (Gv. 
NRW S. 334),  zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
14. Rundfunkänderungsgesetzes vom 4. Juli 2014  (GV. 
NRW S. 387) ,  erlässt die Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende Satzung: 

Abschnitt I 
Einleitung 

§ 1 
Grundsatz 

Diese Satzung (Finanzordnung) regelt auf der Grundlage 
des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen die Auf
stellung und Ausführung des Haushaltsplans, den Jah
resabschluss, den Geschäftsbericht und die mittelfristige 
Finanzplanung der LfM. 

Abschnitt 11 
Haushaltsplan 

§ 2 
Bedeutung des Haushaltsplans 

(1)  Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts
und Wirtschaftsführung der LfM in dem Haushaltsjahr 
(§ 109  Absatz 1 Satz 1 LMG NRW) . Der Haushaltsplan 
dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, 
der zur Erfüllung der Aufgaben der LfM im Haushalts
jahr voraussichtlich notwendig ist. In ihm sind alle zu 
erwartenden Erträge und sonstigen Deckungsmittel und 
die voraussichtlichen Aufwendungen und Investitions-
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ausgaben und alle voraussichtlich benötigten Verpflich
tungsermächtigungen einzustellen. 

(2) An die Ansätze des Haushaltsplans ist die Direktorin 
oder der Direktor nach Maßgabe dieser Finanzordnung 
gebunden. Hiervon bleibt die Regelung des § 110  Ab
satz 2 LMG NRW unberührt. 

§ 3  
Wirkungen des Haushaltsplans 

(1)  Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 
sind die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaft
lichkeit zu beachten (§ 110  Absatz 1 LMG NRW). 

(2) Der Haushaltsplan ermächtigt die LfM, Ausgaben zu 
leisten und finanzielle Verpflichtungen einzugehen. 

(3) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder 
Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben. 

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Haus
haltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen. 

§ 4 
Gliederung des Haushaltsplans 

(1) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ertrags- und 
Aufwandsplan und dem Finanzplan. 

(2) Im Ertrags- und Aufwandsplan sind mindestens ge
sondert auszuweisen: 

a) als Erträge 
Erträge aus dem zusätzlichen Anteil am einheitlichen 
Rundfunkbeitrag (§ 116  Absatz 1 LMG NRW) , 
Betriebserträge, 
Außerordentliche Erträge; 

b) als Aufwendungen 
Personalaufwendungen, 
Sachaufwendungen, 
Gesetzlich vorgeschriebene Aufwendungen nach dem 
Landesmediengesetz NRW (§ 82 ,  § 99 und § 108 LMG 
NRW) , 
Abschreibungen, Steuern, 
Außerordentliche Aufwendungen, 
Abführungen an den WDR gemäß § 116  Absatz 1 
Satz 2 LMG NRW. 

Die Erträge und Aufwendungen sind jeweils nach ihrer 
sachlichen Zusammengehörigkeit in Einzelplänen zu
sammenzufassen. 

(3) Im Finanzplan sind mindestens gesondert auszuwei
sen: 

a) als Mittelaufbringung 
Uberschuss der Erträge über die Aufwendungen im 
Ertrags- und Aufwandsplan, 
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen, 
Zuführung zur Rückstellung für die Alters- und Hin
terbliebenenversorgung, 
Rückflüsse von Investitionsmitteln (Abgang von Sach
anlagen); 

b) als Mittelverwendung 
Überschuss der Aufwendungen über die Erträge im 
Ertrags- und Aufwandsplan, 
Investitionen in das Sachanlagevermögen, 
Auflösung der Rückstellung für die Alters- und Hin
terbliebenenversorgung. 

Die einzelnen Positionen der Mittelaufbringung und der 
Mittelverwendung sind jeweils in Einzelplänen zusam
menzufassen. 

(4) Die Einzelpläne sind in Kapitel einzuteilen, die im 
Ertrags- und Aufwandsplan nach KostensteIlen und Er
trags- und Aufwandsarten gegliedert werden können. 
Für jeden Einzelplan und für jedes Kapitel sind die Ge
samtbeträge auszuweisen. 

§ 5 
Inhalt des Haushaltsplans 

Vollständigkeitsgebot, Verrechnungsverbot 

(1) Der Haushaltsplan ist klar und übersichtlich aufzu
stellen. Er hat ein der voraussichtlichen betrieblichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung der LfM im Haus
haltsjahr entsprechendes Bild zu vermitteln. 

(2) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, 
die Ausgaben und Verpflichtungs ermächtigungen nach 
Zwecken getrennt zu veranschlagen und, soweit erfor
derlich, zu erläutern. 

(3) Der Haushaltsplan ist zu jedem Soll-Ansatz der ent
sprechende Soll-Ansatz des vorhergehenden Haushalts
jahres sowie der Ist-Betrag des vorletzten Haushaltsjah
res anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist 
dies anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbe
trag aus Vergleichsgründen angepasst, so ist dies eben
falls anzugeben und zu erläutern. 

(4) Der Ertrags- und Aufwandsplan hat alle Erträge und 
Aufwendungen zu enthalten. Erträge und Aufwendungen 
dürfen nicht miteinander verrechnet werden. 

(5) Der Finanzplan hat alle Posten der Mittelaufbrin
gung und der Mittelverwendung zu enthalten. Posten der 
Mittelverwendung dürfen nicht mit Posten der Mittel
aufbringung verrechnet werden. 

§ 6 
Anlagen des Haushaltsplans 

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen: 

1. der Vorbericht. 

2. der Stellenplan. 

3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermäch
tigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich zu 
leistenden Ausgaben. 

4. der Investitionsplan. 

5. ein Verzeichnis der bestehenden Rücklagen. 

§ 7 
Vorbericht 

Der Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und 
die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Haushalts
jahres, insbesondere im Vergleich zum vorhergehenden 
Haushaltsjahr, zu vermitteln. 

§ 8 
Stellenplan 

(1)  Zur Ermittlung der Personalaufwendungen im Haus
haltsjahr ist ein Stellenplan aufzustellen. 

(2) Im Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderli
chen Stellen der fest angestellten und nicht nur vorüber
gehend beschäftigten Mitarbeiterlinnen auszuweisen. 

(3) Im Stellenplan ist ferner für jede Vergütungsgruppe 
die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr anzugeben. 
Abweichungen vom Stellen plan des Vorjahres sind zu er
läutern. Jede Planstelle kann mit mehreren teilzeitbe
schäftigten Mitarbeiter/innen entsprechend dem zeitli
chen Umfang ihrer Beschäftigung besetzt werden, wobei 
insgesamt der zeitliche Umfang einer Vollzeitbeschäfti
gung nicht überschritten werden darf. 

§ 9 
Investitionsplan 

Der Investitionsplan hat für die einzelnen Investitionen 
in das Sachanlagevermögen die voraussichtlichen Ge
samtausgaben, das Ausgabe-Soll des Haushaltsjahres 
und die benötigten Verpflichtungs ermächtigungen auszu
weisen. In einer Gesamtübersicht sind die jeweiligen An
sätze zusammenzufassen. 

§ 10 
Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans 

und der mittelfristigen Finanzplanung 

(1)  Die Mittelbewirtschafter der LfM (§ 26 Absatz 1) 
haben der Direktorin oder dem Direktor begründete Vor
anschläge für die in ihrem Bereich im kommenden Haus
haltsjahr zu erwartenden Erträge und Aufwendungen 
sowie für die mittelfristige Finanzplanung vorzulegen. 

(2) Die Direktorin oder der Direktor bestimmt den Zeit
punkt der Vorlage und die Form der Voranschläge. Er 
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prüft die Voranschläge. Soweit erforderlich, ändert er die 
Voranschläge. Den betroffenen Mittelbewirtschaftern ist 
hiervon Kenntnis zu geben. 

(3) Die Direktorin oder der Direktor leitet der Medien
kommission den Entwurf des Haushaltsplans und der 
mittelfristigen Finanzplanung möglichst bis zum 1. Sep
tember vor Beginn des Haushaltsjahres zu. 

(4) Auf Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans 
sind die Abschnitte II bisVI entsprechend anzuwenden. 

(5) Neben der Feststellung des Haushaltsplans (§ 109  
Absatz 1 Satz 3 LMG NRW) beschließt die Medienkom
mission ebenfalls die mittelfristige Finanzplanung 
gemäß § 49 .  

§ 10a 

Verfahren bei der Beratung von 
Haushaltsplan, Jahresabschluss und Geschäftsbericht 

(1 )  Die Medienkommission berät den Entwurf des Haus
haltsplans in einem ersten Durchgang und überweist ihn 
dem Haushalts- und Finanzausschuss. 

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss übermittelt das 
Ergebnis seiner Prüfung der Medienkommission so 
rechtzeitig, dass diese den Entwurf des Haushaltsplans 
grundsätzlich in einer Sitzung vor Ende des Kalender
jahres in einem zweiten Durchgang abschließend beraten 
und feststellen kann. 

(3) Nach Feststellung des Haushaltsplans leitet die Di
rektorin oder der Direktor unverzüglich den Mitgliedern 
der Medienkommission ein Exemplar des Haushalts
plans in der festgestellten Fassung zu. 

(4) Die nach § 94 Absatz 5 LMG NRW vorgesehene vier
teljährliche Berichterstattung, aus der sich die Aufwen
dungen und Investitionen je Haushaltstitel der LfM seit 
Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres ergeben, erfolgt 
im Abstand von 3 Monaten mit Ausnahme der Berichter
stattung zum Ende des Monats Dezember eines jeden 
Kalenderjahres, die durch den aufzustellenden Jahresab
schluss ersetzt wird. Der Bericht zum 30.  Juni enthält 
darüber hinaus erläuternde Hinweise über den Vollzug 
des Haushaltsplans, insbesondere über die dabei ent
standenen Probleme und erforderlich gewordene Verän
derung gegenüber dem festgestellten Haushaltsplan. Un
abhängig davon erfolgt eine Unterrichtung über die 
Vergabe von Aufträgen, deren Auftragswert 25 .000  Euro 
übersteigt, unverzüglich im TUrnus der gemäß § 98 LMG 
NRW stattfindenden Sitzung der Medienkommission. 

(5) Für die Behandlung des Jahresabschlusses und des 
Geschäftsberichtes gelten die Absätze 1-3 entsprechend 
mit den Maßgaben, dass die Direktorin oder der Direktor 
die Entwürfe des Jahresabschlusses und des Geschäfts
berichtes der Medienkommission grundsätzlich bis zum 
3 0 .  Juni eines jeden Kalenderjahres übermittelt und die 
Medienkommission grundsätzlich vor Beginn der Som
merpause den Jahresabschluss vorläufig feststellt und 
den Geschäftsbericht genehmigt. 

(6) Die Direktorin oder der Direktor übermittelt der 
Medienkommission das Ergebnis der Prüfung des Jah
resabschlusses durch den Landesrechnungshof und seine 
Stellungnahme hierzu unverzüglich. Die Medienkommis
sion berät den Prüfungsbericht und die Stellungnahme 
der Direktorin oder des Direktors in einem ersten 
Durchgang und weist beide dem Haushalts- und Finanz
ausschuss zu. 

(7 ) Die/Der Vorsitzende der Medienkommission lädt den 
Landesrechnungshof schriftlich zu der Sitzung ein, in 
der die Medienkommission den Jahresabschluss im zwei
ten Durchgang abschließend berät und endgültig fest
stellt. Entsendet der Landesrechnungshof eine Vertrete
rin/einen Vertreter zu dieser Sitzung, so ist ihrIihm auf 
Verlangen das Wort zu erteilen. 

(8) Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 6 
und 7 veröffentlicht die Direktorin oder der Direktor 

1. den Jahresabschluss, 

2. die vom Landesrechnungshof für nicht erledigt er
klärten Teile des Prüfungs berichts, 

3. die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Be
züge der Direktorin oder des Direktors im Sinne des 
§ 1 12 Absatz 3 LMG NRW. 

Die Veröffentlichung erfolgt im Online-Angebot der LfM, 
wobei auf diese Veröffentlichung jeweils im Ministerial
blatt des Landes Nordrhein-Westfalen hinzuweisen ist. 

§ 11 
Nachtragshaushaltsplan 

(1)  Der Haushaltsplan kann nur durch einen Nachtrags
haushaltsplan geändert werden. Der Nachtragshaus
haltsplan ist spätestens bis zum Ablauf des Haushalts
jahres festzustellen. 

(2) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen 
Anderungen der Erträge und Aufwendungen im Ertrags
und Aufwandsplan sowie der Positionen der Mittelauf
bringung und der Mittelverwendung im Finanzplan ent
halten. 

(3) Auf einen Nachtragshaushaltsplan sind die Ab
schnitte II bis VI entsprechend anzuwenden. 

Abschnitt III 
Grundsätze für die Veranschlagung 

§ 12 
Allgemeine Grundsätze 

(1 )  Im Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendun
gen sowie die Positionen der Mittelaufbringung und Mit
telverwendung in der im Haushaltsjahr zu erwartenden 
Höhe zu veranschlagen. 

(2) Die Erträge und Aufwendungen sowie die Positionen 
der Mittelaufbringung und der Mittelverwendung sind in 
voller Höhe getrennt voneinander zu veranschlagen 
(Bruttoveranschlagung). Ausnahmen können im Haus
haltsplan zugelassen werden; sie sind zu erläutern. 

(3) Die Erträge und Aufwendungen sind unabhängig von 
den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu ver
anschlagen. 

(4) Abweichend von dem Regelfall der Nichtveranschla
gung der Entnahme kann in Ausnahmefällen die Ent
nahme von Rückstellungen im Ertrags- und Aufwands
plan als Ertrag veranschlagt werden, wenn dies aus 
Gründen der Haushaltsklarheit geboten erscheint. 

(5) Die Aufwendungen, die Positionen der Mittelverwen
dung und die Verpflichtungsermächtigungen sind nach 
Einzelzwecken getrennt, die Erträge und die Positionen 
der Mittelaufbringung nach ihrem Entstehungsgrund zu 
veranschlagen. 

(6) Im Investitionsplan sind die einzelnen Vorhaben ge
trennt zu veranschlagen. Für nicht vorhersehbare und 
geringfügige Beschaffungen können Sammelansätze vor
gesehen werden. 

§ 13 
Baumaßnahmen, Beschaffungen, 

Entwicklungsvorhaben (Investitionen) 

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
Baurnaßnahmen, Beschäftigungen und Entwicklungsvor
haben (Investitionen) von erheblicher finanzieller Bedeu
tung dürfen erst dann veranschlagt werden, wenn Pläne, 
Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus 
denen die Art der Ausführung, die voraussichtlichen Ge
samtkosten der Maßnahme, etwaige Beiträge Dritter und 
die etwa vorgesehenen Gebühren und Abgaben sowie die 
Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft er
sichtlich sind. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn 
es nicht möglich ist, Pläne und Kostenberechnungen 
rechtzeitig herzustellen, die Kosten für die Maßnahme 
€ 100  000,- nicht übersteigen und wenn der LfM aus der 
Hinausschiebung der Maßnahme ein Nachteil erwachsen 
würde. Die Notwendigkeit einer solchen Ausnahme ist 
im Vorbericht (§ 7 )  zu begründen. Pläne, Kostenberech
nungen und Erläuterungen sind der Medienkommission 
in diesem Falle sobald als möglich nachzureichen. 
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§ H 
Verfügungsmittel, Verstärkungsmittel 

Im Ertrags- und Aufwandsplan können in angemessener 
Höhe 

1. Verfügungsmittel der Direktorin oder des Direktors 

2 .  Verstärkungsmittel 

veranschlagt werden. 

Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden; die Mit
tel sind nicht übertragbar. 

§ 15 
Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen 

(1)  Zu den im Ertrags- und Aufwandsplan zu veran
schlagenden Erträgen und Aufwendungen gehören auch 
die Erträge und Aufwendungen, die bei der Aufstellung 
des Haushaltsplans nur auf Grund von Schätzungen kal
kuliert werden können. 

(2) Soweit kalkulatorische Aufwendungen im Sinne des 
Absatzes 1 beim Jahresabschluss die veranschlagten 
Soll-Ansätze überschreiten, gelten sie nicht als über
oder außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 94 Ab
satz 2 Nr. 5 LMG NRW. 

§ 16 
Kredit 

(1 )  Die LfM darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine an
dere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich 
unzweckmäßig wäre. Kredite dürfen nur zur Finanzie
rung von größeren Investitionen aufgenommen werden. 

(2) Einnahmen aus Kreditaufnahmen und Ausgaben für 
Tilgungen sind im Finanzplan gesondert zu veranschla
gen. 

Abschnitt IV 
Deckungsgrundsätze 

§ 17 
Grundsatz der Gesamtdeckung 

Soweit im LMG NRW und in dieser Finanzordnung 
nichts anderes bestimmt ist, dienen 

1. die gesamten Erträge des Ertrags- und Aufwands
plans zur Deckung der gesamten Aufwendungen des 
Ertrags- und Aufwandsplans, 

2 .  die gesamte Mittelaufbringung des Finanzplans zur 
Deckung der gesamten Mittelverwendung des Finanz
plans. 

§ 18  
Zweckbindung von Erträgen und Einnahmen 

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinnahmen 

(1 )  Erträge im Ertrags- und Aufwandsplan sowie Positi
onen der Mittelaufbringung im Finanzplan dürfen auf 
die Verwendung für bestimmte Zwecke nur dann be
schränkt werden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder wenn sich die Beschränkung zwingend aus der Her
kunft der Erträge oder der Positionen der Mittelaufbrin
gung ergibt. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsver
merk vorzusehen. 

(2) Wenn im Ertrags- und Aufwandsplan nichts anderes 
bestimmt wird, können zweckgebundene Mehrerträge 
für entsprechende Mehraufwendungen verwendet wer
den. 

(3) Im Ertrags- und Aufwandsplan kann bestimmt wer
den, dass Mehrerträge bei Vergütungen für bestimmte 
Leistungen zur Deckung von Mehraufwendungen zur 
Erbringung dieser Leistungen verwendet werden kön
nen. 

(4) Absätze 2 und 3 gelten sinngemäß für den Finanz
plan hinsichtlich der Verwendung von Mehreinnahmen. 

(5) Mehraufwendungen nach den Absätzen 2 bis 4 gelten 
nicht als über- oder außerplanmäßige Ausgaben im 
Sinne des § 94 Absatz 2 Nr. 5 LMG NRW. 

§ 19 
Deckungsfähigkeit 

(1 )  Im Ertrags- und Aufwandsplan können Ansätze in
nerhalb eines Kapitels für gegenseitig oder einseitig de
ckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zu
sammenhängen. 

(2) Im Finanzplan können Ansätze für Investitionen für 
gegenseitig deckungs fähig erklärt werden, soweit hier
durch im Einzelfall die veranschlagten voraussichtlichen 
Gesamtausgaben (§ 9) nicht überschritten werden. 

(3) Ansätze, die in verschiedenen Kapiteln veranschlagt 
sind, dürfen nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt 
werden. Das Gleiche gilt für Ansätze, die ohne nähere 
Angabe des Verwendungszwecks (Verfügungsmittel § 14) 
veranschlagt sind. 

§ 20 
Übertragbarkeit 

(1)  Im Ertrags- und Aufwandsplan können Haushalts
mittel für Sachaufw,endungen für übertragbar erklärt 
werden, wenn die Ubertragbarkeit eine sparsame Be
wirtschaftung der Mittel fördert. Die übertragenen Mit
tel bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. 

(2) Im Ertrags- und Aufwandsplan können Haushalts
mittel für Sachaufwendungen für Projekte und Maßnah
men, die eine möglichst flächendeckende Versorgung mit 
lokalem Rundfunk gewährleisten oder die der Einfüh
rung und Erprobung neuer Rundfunktechniken dienen, 
für übertragbar erklärt werden. Soweit sie übertragen 
worden sind, bleiben sie bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung verfügbar. 

(3) Im Finanzplan sind nicht verausgabte Haushaltsmit
tel für Investitionen übertragbar. Soweit sie übertragen 
worden sind, bleiben sie bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen 
und Beschaffungen von technischen Einrichtungen 
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushalts
jahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen 
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. 

§ 21 
Sperrvermerke, Wegfall- und Umwandlungsvermerke 

(1)  Haushaltsansätze, zu deren Lasten aus besonderen 
Gründen zunächst noch keine Aufwendungen geleistet 
oder noch keine Verpflichtungen eingegangen werden 
sollen, sind im Haushaltsplan in der erforderlichen Höhe 
als gesperrt zu bezeichnen. Die Aufhebung des Sperrver
merks bedarf der im Haushaltsplan vorgesehenen Zu
stimmung. 

(2) Im Stellenplan (§ 8) sind Planstellen als künftig weg
fallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden 
Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt 
werden. 

(3) Im Stellenplan sind Planstellen als künftig umzu
wandeln (ku) zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden 
Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen einer 
niedrigeren Vergütungsgruppe umgewandelt werden 
können. 

Abschnitt V 
Rücklagen 

§ 22 
Bildung von Rücklagen 

(1)  Zur Sicherstellung einer geordneten Haushalts- und 
Wirtschaftsführung kann die LfM zur Erfüllung der ihr 
in künftigen Jahren obliegenden Aufgaben Rücklagen 
bilden, wenn die Rücklagenbildung notwendig ist und 
die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, für deren Durch
führung die Rücklage gebildet wird, zum Zeitpunkt der 
Einstellung der Rücklage in den Haushaltsplan belegt 
ist. Insbesondere bei Investitionsrücklagen ist die Wirt
schaftlichkeit der Rücklagenbildung durch Wirtschaft
lichkeitsberechnungen vorher festzustellen. 

(2) Die Bildung von freien Rücklagen ist unzulässig. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 16 vom 31.  März 2 0 1 5  3 1 7  

(3) Dem Haushaltsplan ist als Anlage ein Verzeichnis der 
bestehenden Rücklagen beizufügen. 

(4) Die Notwendigkeit der Rücklagen ist in jedem Haus
haltsjahr erneut festzustellen. 

§ 23 
Anlegen von Rücklagen 

(1)  Die Rücklagen sind einzeln zu bewirtschaften und in 
ihrem Bestand nachzuweisen. 

(2) Die Zuführungen und Entnahmen zu bzw. aus Rück
lagen sind im Finanzplan zu veranschlagen. 

(3) Die Rücklagenbestände sind sicher und ertragsbrin
gend anzulegen. Sie müssen für ihren Zweck rechtzeitig 
verfügbar sein. 

(4) Die Erträge aus der Anlage von Rücklagemitteln flie
ßen der Rücklage zu. 

(5) Die Rücklagemittel können als innere Kassenkredite 
bzw. Darlehen in Anspruch genommen werden, wenn 
ihre Zweckbestimmung nicht beeinträchtigt wird. 

Abschnitt VI 
Ausgleich im Haushaltsplan 

§ 24 
Ausgleich des Ertrags- und Aufwandsplans 

(1)  Der Ertrags- und Aufwandsplan muss ein ausgegli
chenes Ergebnis ausweisen. 

(2) Übersteigen .die Erträge die Aufwendungen, so ist der 
sich ergebende Uberschuss dem Anstaltskapital (§ 39) in 
der Vermögensrechnung zuzuführen. 

(3) Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so ist der 
sich ergebende Fehlbetrag durch entsprechende Auflö
sung des Anstaltskapitals auszugleichen. 

§ 25 
Ausgleich des Finanzplans 

(1)  Der Finanzplan muss ein ausgeglichenes Ergebnis 
ausweisen. 

(2) Übersteigt die Summe der Mittelaufbringung die 
Summe der Mittelverwendung, so erhöht der sich erge
bende Überschuss die liquiden Mittel. 

(3) Übersteigt die Summe der Mittelverwendung die 
Summe der Mittelaufbringung, so vermindert der sich 
ergebende Fehlbetrag die liquiden Mittel. 

Abschnitt VII 
Vollzug des Haushaltsplans 

§ 26 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel 

(1) Die Direktorin oder der Direktor bestimmt die Mit
telbewirtschafter für die einzelnen Geschäftsbereiche 
der LfM. Diese haben die Ausgabenentwicklung für 
ihren Mittelbewirtschaftungsbereich zu überwachen. 

(2) Die Erträge sind rechtzeitig und vollständig zu erhe
ben. Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass 
sie zur Deckung aller Aufwendungen ausreichen, die 
unter die Zweckbestimmung fallen. 

(3) Zur Sicherung einer planmäßigen Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel kann die Direktorin oder der Direk
tor anordnen, in welchem Umfang und für welche Zeit
abschnitte die Mittel den Bewirtschaftern zur Verfügung 
gestellt werden. 

(4) Wenn ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin in der LfM 
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine nach Absatz 2 er
forderliche Maßnahme unterlässt oder eine entgegenste
hende Maßnahme veranlasst, so ist er/sie zum Schaden
ersatz der LfM verpflichtet. Die Ersatzpflicht tritt nicht 
ein, wenn der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin zur Abwen
dung des Schadens für die LfM sofort handeln musste 
und nicht über das gebotene Maß hinausgegangen ist. 

§ 26a 
Zuwendungen 

Die Gewährung von Zuwendungen an Dritte erfolgt 
unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der 
Landeshaushaltsordnung des Landes NRW soweit keine 
gesonderten Bestimmungen der LfM bestehen. 

§ 27 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 

und Ausgaben 

(1)  Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Ausgaben entscheidet die Direktorin 
oder der Direktor. Die Entscheidung bedarf der Zustim
mung der Medienkommission (§ 94 Absatz 2 Nr. 5 LMG 
NRW) . Der Antrag ist vom Mittelbewirtschafter zu stel
len und zu begründen. Der Antrag muss einen De
ckungsvorschlag enthalten. 

(2) Der Entscheidung gemäß Absatz 1 bedarf es aus
nahmsweise nicht, wenn sofortiges Handeln zur Abwehr 
einer der LfM drohenden Gefahr oder zur Abwendung 
von Schäden erforderlich ist, das durch die Notlage ge
botene Maß nicht überschritten wird und die Entschei
dung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Über die 
getroffene Maßnahme sind die Direktorin oder der Di
rektor und die Medienkommission unverzüglich zu un
terrichten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, 
durch die für die LfM Verpflichtungen entstehen können, 
für die Ansätze im Haushaltsplan nicht veranschlagt 
sind. 

(4) Überplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben bei 
übertragbaren Ansätzen sind unter den Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 auf den nächstjährigen Haushalts
ansatz für den gleichen Zweck anzurechnen (Vorgriff) . 
Die Medienkommission kann Ausnahmen zulassen. 

§ 28 
Verpflichtungsermächtigungen 

(1)  Maßnahmen, durch die der LfM Ausgaben in künfti
gen Haushaltsjahren entstehen können, sind nur zuläs
sig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Wenn Ver
pflichtungen zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre 
eingegangen werden können, sind die Jahresbeträge im 
Haushaltsplan anzugeben (§ 6 Nr. 3) .  

(2) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen einge
gangen werden, ohne dass die Voraussetzungen des Ab
satzes 1 vorliegen. 

§ 2 9  
Überplanmäßiger Stellenbedarf 

(1)  Die Schaffung von zusätzlichen Planstellen für An
gestellte und Arbeiter außerhalb des Haushaltsplans 
(Stellenplan) ist nur zulässig, wenn ein unvorhergesehe
ner und unabweisbarer Bedarf besteht. 

(2) Der Direktor legt diesen über- oder außerplanmäßi
gen Stellenbedarf gemäß Absatz 1 der Medienkommis
sion zur Zustimmung vor (§ 94 Absatz 2 Nr. 5 LMG 
NRW) . 

§ 30 
Sachliche und zeitliche Bindung 

(1)  Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen 
dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten 
Zweck, soweit und solange er fortdauert, in Anspruch 
genommen werden. Mittel, die am Schluss des Haus
haltsjahres nicht verwendet worden sind, dürfen nicht 
mehr ausgegeben werden, soweit sich aus Absatz 2 
nichts anderes ergibt. 

(2) Bei übertragbaren Ansätzen (§ 20) können Haus
haltsreste gebildet werden, die für die jeweilige Zweck
bindung über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Abwick
lung der Maßnahme innerhalb der in § 20 festgelegten 
Zeiträume verfügbar bleiben. 
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§ 31 
Deckungsfähigkeit, Verstärkungsmittel 

(1) Deckungsfähige Haushaltsmittel dürfen, solange sie 
verfügbar sind, nach Maßgabe des Deckungsvermerks zu 
Gunsten der bestimmten Haushaltsposition verwendet 
werden. 

(2) Die gegenseitig oder einseitig deckungsfähigen 
Haushaltsmittel können im Wege der Sollübertragung 
verrechnet werden. 

(3) Verstärkungsmittel (§ 14) dürfen nur mit Zustim
mung der Direktorin oder des Direktors in Anspruch ge
nommen werden. Aufwendungen, die unter Inanspruch
nahme von Verstärkungsmitteln geleistet werden, sind an 
der sachlich zuständigen Stelle zu buchen. Die Verstär
kungsmittel sind dem zuständigen Titel im Wege der 
Haushaltssollübertragung zuzuführen. 

§ 32 
Übertragbarkeit 

Die Bildung von Haushaltsresten (§ 30 Absatz 2) ist von 
den Mittelbewirtschaftern zu beantragen und im Einzel
fall zu begründen. Über den Antrag entscheidet die Di
rektorin oder der Direktor. 

§ 33 
Baurnaßnahmen, Beschaffungen, 

Entwicklungsvorhaben (Investitionen) 

Baurnaßnahmen, Beschaffungen und Entwicklungsvor
haben (Investitionen) von erheblicher finanzieller Bedeu
tung dürfen erst nach Bewilligung begonnen werden, 
wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen 
vorliegen und wenn unter mehreren in Betracht kom
menden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaf
fungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die 
für die LfM wirtschaftlichste Lösung ermittelt worden 
ist. In den Planungsunterlagen und Kostenanschlägen 
darf von den in § 13 bezeichneten Unterlagen nur abge
wichen werden, wenn dies begründet wird und die Fi
nanzierung der Maßnahme/des Vorhabens sichergestellt 
ist. 

§ 34 
Vorleistungen 

Vor Empfang der Gegenleistung dürfen Leistungen der 
LfM nur vereinbart oder bewirkt werden, wenn dies all
gemein üblich oder durch besondere Umstände gerecht
fertigt ist. 

§ 35 
Änderung von Verträgen, Veränderung von Ansprüchen 

(1 )  Verträge dürfen nur in besonders begründeten Aus
nahmefällen zum Nachteil der LfM aufgehoben oder ge
ändert werden. Vergleiche dürfen nur abgeschlossen wer
den, wenn dies für die LfM zweckmäßig und 
wirtschaftlich ist. 

(2) Ansprüche dürfen 

1. ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Ein
ziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete 
Beträge sind angemessen zu verzinsen, sofern dies 
nach Lage des Einzelfalles nicht unzweckmäßig ist; 

2. niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die 
Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die 
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des 
Anspruchs stehen; 

3. ganz oder teilweise erlassen werden, wenn ihre Ein
ziehung nach Lage des Einzelfalles für den Schuldner 
eine besondere Härte bedeuten würde. Das Gleiche 
gilt für die Rückzahlung oder Anrechnung von geleis
teten Beträgen. 

(3) Beträge bis zu 500,- € können in begründeten Aus
nahmefällen gestundet, niedergeschlagen oder erlassen 
werden, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 2 
vorliegen müssen. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 bis 3 sind von der Direk
torin oder dem Direktor zu entscheiden. 

§ 36 
Veräußerung von Vermögensgegenständen 

Gegenstände, die im Eigentum der LfM stehen, dürfen in 
der Regel nur gegen einen dem Zeitwert entsprechenden 
Preis veräußert oder gegen eine angemessene Entschädi
gung Dritten zur Benutzung überlassen werden. Ausnah
men bedürfen der Einwilligung der Direktorin bzw. des 
Direktors. 

Abschnitt VIII 
Jahresabschluss und Geschäftsbericht 

§ 37 
Gliederung und Inhalt des Jahresabschlusses, 

Vorlagefrist 

(1 )  Der Jahresabschluss der LfM besteht aus der Haus
haltsrechnung und der Vermögensrechnung, die mitein
ander zu verbinden und durch einen Geschäftsbericht zu 
ergänzen sind. 

(2) Der Jahresabschluss ist klar und übersichtlich aufzu
stellen. Er ist ferner so aufzustellen, dass er unter Beach
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LfM vermittelt. 

(3) Jahresabschluss und Geschäftsbericht sind von der 
Direktorin oder vom Direktor möglichst bis zum 1. Juni 
des folgenden Jahres der Medienkommission vorzulegen. 

§ 38 
Gliederung und Inhalt der Haushaltsrechnung 

(1 )  Die Haushaltsrechnung besteht aus der Ertrags- und 
Aufwandsrechnung und der Finanzrechnung. 

(2) Die Ertrags- und Aufwandsrechnung hat sämtliche 
Erträge und Aufwendungen zu enthalten und ist für das 
abgelaufene Haushaltsjahr nach der im Ertrags- und 
Aufwandsplan vorgesehenen Gliederung unter Angabe 
der jeweiligen Soll-Ansätze aufzustellen. 

(3) Die Finanzrechnung enthält die Posten der Mittel
aufbringung nach der im Finanzplan vorgesehenen Glie
derung unter Angabe der jeweiligen Soll-Ansätze. 

(4) Ertrags- und Aufwandsrechnung und Finanzrech
nung sind zu einer Gesamtrechnung zu verbinden. Die 
auf die vorhergehende Haushaltsrechnung angewandten 
Ansatzmethoden sind beizubehalten. 

§ 39 
Gliederung und Inhalt der Vermögensrechnung 

(1)  In der Vermögensrechnung sind gesondert auszuwei
sen und hinreichend zu gliedern: 

Aktivseite 

A. Anlagevermögen, 

B. Umlaufvermögen, 

C. Rechnungsabgrenzungsposten; 

Passivseite 

A. Anstaltskapital, 

B. Rückstellungen, 

C. Verbindlichkeiten, 

D. Rechnungsabgrenzungsposten. 

Eine weitere Gliederung ist zulässig. Neue Posten und 
Zwischensummen dürfen hinzugefügt werden, wenn der 
Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt 
ist. Leerposten dürfen weggelassen werden, wenn im 
vorhergehenden Haushaltsjahr unter diesem Posten kein 
Betrag ausgewiesen worden ist. Die Form der Gliederung 
ist beizubehalten. 

(2) Ist das Anstaltslmpital durch Verluste aufgebraucht 
und ergibt sich ein Uberschuss der Passivposten über die 
Aktivposten, so ist dieser Betrag am Schluss der Vermö-
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gensrechnung auf der Aktivseite unter der Bezeichnung 
"Nicht durch Anstaltskapital gedeckter Fehlbetrag" aus
zuweisen. 

§ 40 
Vollständigkeitsgebot, Verrechnungsverbot 

(1)  In der Vermögensrechnung sind die Vermögensgegen
stände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und die Rech
nungsabgrenzungsposten vollständig aufzunehmen. 

(2) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der 
Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, nicht ab
gerechnete Leistungen nicht mit Anzahlungen und 
Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten ver
rechnet werden. 

(3) Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen 
Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfül
lung von Verbindlichkeiten aus Altersvorsorgeverpflich
tungen oder vergleichbar langfristigen Verpflichtungen 
dienen, sind mit diesen Schulden zu verrechnen und sal
diert auszuweisen. Entsprechend ist mit den zugehörigen 
Aufwendungen und Erträgen zu verfahren. Ubersteigt 
der Wert der Vermögens gegen stände den Betrag der Ver
pflichtungen, ist der übersteigende Betrag unter einem 
gesonderten Posten zu aktivieren. 

§ 41 
Anlagevermögen 

(1 )  Beim Anlagevermögen sind die Vermögensgegen
stände auszuweisen, die bestimmt sind, dauernd dem 
Geschäftsbetrieb der LfM zu dienen. 

(2) Zu den Sachanlagen des Anlagevermögens gehören 
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Ge
schäftsbauten, Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte ohne Bauten, Bauten auf fremden Grundstücken 
einschließlich Mietereinbauten, technische Anlagen, Ma
schinen und andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts
ausstattung, Anlagen im Bau sowie die auf Sachanlagen 
geleisteten Anzahlungen. 

(3) Zum Anlagevermögen gehören auch Finanzanlagen, 
wie Beteiligungen, Wertpapiere und Ausleihungen sowie 
die auf Finanzanlagen geleisteten Anzahlungen. 

(4) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind 
höchstens mit den Anschaffungs-oder Herstellungskos
ten vermindert um planmäßige Abschreibungen anzuset
zen. Bei voraussichtlicher dauernder Wertminderung 
sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. 

§ 42 
Umlaufvermögen 

(1)  Zum Umlaufvermögen gehören insbesondere Vorräte, 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wert
papiere und liquide Mittel. 

(2) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind 
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermin
dert um Abschreibungen anzusetzen. Sie sind jedoch mit 
dem Wert anzusetzen, der sich aus einem niedrigeren 
Börsenkurs oder Marktpreis am Abschlussstichtag er
gibt. Ist ein Börsenkurs oder Marktpreis nicht festzustel
len und übersteigen die Anschaffungs- und Herstellungs
kosten den Wert, der dem Vermögens gegenstand am 
Abschlussstichtag beizulegen ist, so ist der Vermögensge
genstand auf diesen Wert abzuschreiben. 

(3) Nach § 40 Absatz 3 zu verrechnende Vermögensge
genstände sind mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu be
werten. 

§ 43 
Rechnungsabgrenzungsposten 

(1)  Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Ak
tivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuwei
sen, soweit sie Aufwand nach diesem Tag darstellen. 

(2) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Pas
sivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszu
weisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. 

§ 44 
Anstaltskapital, Haushaltsreste, Ergebnis der 

Vermögensrechnung 

(1)  Das in der Vermögensrechnung auszuweisende An
staltskapital enthält die Mittel der Rücklagen (§ 22) ,  die 
Haushaltsreste (§ 30 Absatz 2) und das Ergebnis der Ver
mögensrechnung. 

(2) Zugänge zum oder Entnahmen aus dem Anstaltskapital 
sind die Beträge, die sich aus der Ertrags- und Aufwands
rechnung als Uberschuss der Erträge über die Aufwendun
gen oder der Aufwendungen über die Erträge ergeben 
(§ 24), sowie die Veränderungen der Haushaltsreste. 

§ 45 
Rückstellungen 

(1)  Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten 
und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 
zu bilden. Für andere Zwecke dürfen Rückstellungen 
nicht gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufge
löst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist. 
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbe
trages anzusetzen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit 
entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der 
vergangenen sieben Jahre abzuzinsen. 

(2) Für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebil
dete Rückstellungen sind gesondert auszuweisen. 

§ 46 
Verbindlichkeiten 

(1 )  Zu den Verbindlichkeiten gehören Anleihen, Verbind
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten, erhaltene Anzah
lungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun
gen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten einschließlich 
der Verbindlichkeiten aus der Abführung an den WDR 
(§ 16 Absatz 1 Satz 2 LMG NRW) und Verbindlichkeiten 
aus Abgaben und im Rahmen der sozialen Sicherheit. 

(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag, 
Rentenverpflichtungen sind zum Barwert der künftigen 
Auszahlungen anzusetzen. 

§ 47 
Allgemeine Grundsätze der Bewertung, 

Bewertungsmaßstä be 

(1)  Die Wertansätze der Vermögensrechnung zu Beginn 
des Haushaltsjahres müssen mit denen am Schluss des 
vorangegangenen Haushaltsjahres übereinstimmen. Es 
ist vorsichtig zu bewerten. Alle vorhersehbaren Risiken 
und Aufwendungen, die bis zum Ende des Haushaltsjah
res entstanden sind, sind zu berücksichtigen. Gewinne 
sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Ende des 
Haushaltsjahres realisiert sind. 

(2) Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleis
tet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben 
und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie diesem Vermögensgegenstand einzeln zugeord
net werden können. Dazu gehören Nebenkosten, nach
trägliche Anschaffungskosten und Anschaffungskosten
minderungen, die abzusetzen sind. 

(3) Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch 
den Verbrauch von Gütern und durch die Inanspruch
nahme von Diensten für die Herstellung eines Vermö
gensgegenstandes, seine Erweiterung oder der wesentli
chen Verbesserung entstehen. 

(4) Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Her
stellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finan
zierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes 
verwendet wird, dürfen aktiviert werden, soweit sie auf 
den Zeitraum der Herstellung entfallen; in diesem Fall 
gelten sie als Herstellungskosten des Vermögensgegen
standes. 

(5) Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr, 
auf das sich der Jahresabschluss bezieht, sind ohne 
Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Auszahlung oder Ein
zahlung zu berücksichtigen. 



320 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 16 vom 3 1 .  März 2015 

(6) Die in derVermögensrechnung ausgewiesenen Vermö
gensgegenstände, Rückstellungen und Verbindlichkeiten 
sind einzeln zu bewerten. Die im vorhergehenden Jahres
abschluss angewandten Bewertungsmethoden sind bei
zubehalten. 

§ 48 
Inhalt des Geschäftsberichts 

(1)  Im Geschäftsbericht sind die Vermögens- und Er
tragsverhältnisse der LfM zutreffend darzustellen. 

(2) Im Geschäftsbericht sind insbesondere zu erläutern: 

1. der Jahresabschluss. 

2. die Vermögens-, Finanz- und Ertragsverhältnisse der 
LfM. 

3. etwaige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 
Ablauf des Haushaltsjahres eingetreten sind. 

(3) Im Geschäftsbericht sind die Direktorin oder der Di
rektor sowie alle Mitglieder der Medienkommission, 
auch die im Haushaltsjahr oder später ausgeschiedenen, 
namentlich anzugeben. Die Vorsitzende oder der Vorsit
zende der Medienkommission und die/der stellvertre
tende Vorsitzende der Medienkommission sind als solche 
zu bezeichnen. 

Abschnitt IX 
Mittelfristige Finanzplanung 

§ 49 
Bedeutung und Inhalt der mittelfristigen Finanzplanung 

(1)  Die LfM hat eine mittelfristige Finanzplanung für 
einen Zeitraum von 5 Jahren aufzustellen. Das erste Pla
nungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Der mittelfris
tige Finanzplan ist der Haushalts- und Wirtschaftsfüh
rung für diesen Zeitraum zugrunde zulegen. 

(2) Die mittelfristige Finanzplanung ist entsprechend 
der Gliederung des Haushaltsplans, getrennt nach dem 
Ertrags- und Aufwandsplan und nach dem Finanzplan 
aufzustellen. Er ist nach der Feststellung des jährlichen 
Haushaltsplans für ein weiteres Jahr fortzuschreiben. 

(3) Die Direktorin oder der Direktor legt den mittelfris
tigen Finanzplan der Medienkommission gemeinsam mit 
dem Entwurf des Haushaltsplans für das kommende 
Haushaltsjahr vor. 

Abschnitt X 
Schluss bestimmungen 

§ 50 
Zahlungsverkehr, Buchführung 

Die Einzelheiten des Zahlungsverkehrs und der Buch
führung sind in einer Dienstanweisung zu regeln. 

§ 51 
Kostenrechnung 

(1 )  Zur Ergänzung des Jahresabschlusses und des Ge
schäftsberichts kann die LfM eine auf ihre Aufgaben und 
Struktur abgestellte Kostenrechnung einrichten. In die
sem Falle hat die Kostenrechnung zu enthalten: 

1. die aus der Finanzbuchhaltung abgeleiteten Gesamt
kosten, 

2. die Kosten der auf Grund der Aufgaben und Struktur 
der LfM notwendigen Kostenstellen. 

(2) Nähere Einzelheiten der Kostenrechnung sind in 
einer Dienstanweisung zu regeln. 

§ 52 
Abweichungen 

Von den Vorschriften dieser Finanzordnung kann mit Zu
stimmung von zwei Dritteln der Mitglieder der Medien
kommission abgewichen werden. 

§ 53 
Aufgabenstellung des Ausschusses 

für Haushalt und Finanzen 

Der Haushalts- und Finanzausschuss bereitet im Rah
men seiner Zuständigkeit insbesondere die Feststellung 
des Haushaltsplans und die Feststellung des Jahresab
schlusses durch die Medienkommission vor. Er begleitet 
im Ubrigen beratend die Haushalts- und Wirtschaftsfüh
rung durch die Direktorin oder den Direktor. 

§ 54 
In-Kraft-Treten und Übergangsvorschriften 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Finanzordnung - FinO-LfM 
vom 27. Januar 2003 (Gv. NRW S. 42) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 23 .  Januar 2 0 1 5  

45 

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen (LfM) 

Dr. Jürgen B r a u  t m e i e  r 

- Gv. NRW 2015  S. 3 1 3  

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Bestimmung der 

für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach 

wirtschaftsrechtlichen Vorschriften zuständigen 
Verwaltungsbehörden 

Vom 25. März 2015 

Auf Grund des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma
chung vom 1 9 .  Februar 1987  (BGBl. I S. 602) verordnet 
die Landesregierung: 

Artikel 1 

§ 1 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung zur Bestimmung der 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig
keiten nach wirtschaftsrechtlichen Vorschriften zustän
digen Verwaltungsbehörden vom 2 5 .  März 2014 (Gv. 
NRW S. 226) wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 2 5 .  März 2 0 1 5  

Die Landesregierung 
N ordr hein -Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

- Gv. NRW 2015  S. 320 
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